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ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE VG WEIDENBERG
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg - Telefon: 09278 / 977-0, Fax: 09278 / 977-77
Internet: www.weidenberg.de, E-Mail: vg.poststelle@weidenberg.de
Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch zusätzlich  von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Außerhalb der Öff nungszeiten sind nach Rücksprache mit dem jeweiligen Sachgebiet individuelle Terminvereinbarungen möglich.

Wir bitten für eine persönliche Vorsprache im Einwohnermeldeamt und Passamt sowie im Standesamt um 
vorherige Terminvereinbarung, auch um Wartezeiten zu vermeiden.

GRÜNGUTCONTAINER
Kirchenpingarten, Emtmannsberg, Seybothenreuth und Weidenberg sind frei zugänglich

SPRECHSTUNDEN BÜRGERMEISTER
Emtmannsberg / Birk  nach telefonischer Vereinbarung unter   0170 / 2122115
Kirchenpingarten   nach telefonischer Vereinbarung unter   0175 / 8850355
Seybothenreuth   nach telefonischer Vereinbarung unter   0171 / 4379244
Weidenberg    Telefonisch ODER persönliches Gespräch nach tel. Terminvereinbarung
 im Übrigen keine festen Sprechstunden  Tel. 09278 / 97733

24-STUNDEN-BEREITSCHAFTSRUFNUMMERN DER WASSER- UND KLÄRWERKE
Gemeinde Wasserversorgung Abwasserentsorgung
Emtmannsberg 09209 / 918162 0175 / 2738469
Kirchenpingarten 09278 / 7740600 od. 0173 / 8648022 09275 / 7069 od. 0171 / 8151120
Seybothenreuth 09209 / 918162 09275 / 238
Weidenberg 09278 / 7709999 09278 / 7743642

Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg
Das amtliche Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
erscheint monatlich und in der Regel immer am Monatsanfang in einer Aufl age 
von 2350 Exemplaren.

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Hans Wittauer, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg.
Verantwortlich für den Inhalt Amtliche Bekanntmachungen:
Erster Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde

In der Rubrik „Vereine, Verbände und Sonstiges“ werden Veranstaltungs-
termine veröffentlicht. Bei anstehenden Jahreshauptversammlungen von 
Vereinen wird die Tagesordnung nur dann mitveröffentlicht, wenn Neuwahlen 
und/oder Satzungsänderungen Inhalt der Versammlung sind.

Bezugspreis pro Jahr: 12 Euro (nur für Bezieher im Bereich der VG
Weidenberg; 13 Euro zzgl. aktuelle Portokosten bei Postzustellung)

Technische Gesamtherstellung / Anzeigenannahme:
Team Sebald GbR, Gablonzer Str. 4, 95466 Weidenberg
Tel. (0 92 78) 98 51 76, E-Mail: anzeigen@team-sebald.de

Druck:
Schmidt und Buchta, Fliegerweg 7, 95233 Helmbrechts
Tel. (0 92 52) 9 24 83, E-Mail: info@schmidt-buchta.de

Redaktionsannahmeschluss ist i.d.R. der 18. des Vormonats. Fällt dieser auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der vorangehende Werktag.

IMPRESSUM

Durch die Bereitstellung von Text- und Bildmaterial erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Sie tragen für ihre Beiträge einschließlich der Einholung aller Bildrechte sämtliche Kosten und die volle persönliche Verantwortung.
Dieses Einverständnis gilt ebenso für die spätere Veröffentlichung der Online-Version auf den Webseiten der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg und deren 
Mitgliedsgemeinden. Die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-
gestellten Dokumente, Bildmaterial und Informationen. Haftungsansprüche gegen die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Das Copyright für veröffentliche Grafi ken und Texte bleibt allein beim Herausgeber dieses Mitteilungsblattes. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafi ken 
und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

Redaktionsannahmeschluss: 18. November für Dezember 2025
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang mit 

Wahlen und Abstimmungen

Im Zusammenhang mit der am 8. März 2026 stattfi ndenden Kommunalwahl 
teilen wir Folgendes mit:

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Gemeinde als Mel-
debehörde im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen den Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem 
Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von 
Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter bestimmten Gruppen zuge-
ordnet werden (sog. Gruppenauskunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, 
der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann bei der 
Meldebehörde eingelegt werden; er bedarf keiner Begründung, ist von keinen Vor-
aussetzungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung 
widerrufen wird. 
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermittlung nicht wider-
sprochen wurde, Daten nur in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorausgehen-
den Monaten übermitteln. 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V. mit § 50 Abs. 1 
BMG widersprechen.
Ein Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten ist bei Ihrem Einwohnermel-
deamt der VGem. Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg, z.Hd. Frau 
Sabrina Macht, schriftlich oder per Mail an: sabrina.macht@weidenberg.de ein-
zureichen. 
Ein dementsprechender Antrag ist auf unserer Homepage unter:
www.weidenberg.de erhältlich.
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: 09278/9770.

Weidenberg, 17. Oktober 2025
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Erscheinungsdatum Mitteilungsblatt Dezember

Aufgrund Wahlbekanntmachungen und damit verbundener Fristen erscheint das 
kommende Mitteilungsblatt Dezember nicht wie gewohnt Ende November, son-
dern erst etwas später Anfang / Mitte Dezember. Wir bitten alle Abonnenten um 
Kenntnisnahme.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung Stellplatzsatzung

Der Gemeinderat Emtmannsberg hat am 01.10.2025 den Erlass der „Satzung
zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung)“ beschlossen. Die Satzung wurde am 02.10.2025 durch den 
Ersten Bürgermeister Gerhard Herrmannsdörfer ausgefertigt. Sie tritt mit dem 
Tage dieser Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann die Satzung bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Weidenberg (Bauverwaltung, Rathausplatz 2, 95466 Wei-
denberg) während der Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen.

Emtmannsberg, den 09.10.2025
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister
Gemeinde Emtmannsberg

Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)

Die Gemeinde Emtmannsberg erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 4 der Bayerischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekannt-machung vom 14. August 2007 (GVBl. 
S. 588 ff), zuletzt geändert durch §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 619) folgende

Satzung

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Emtmannsberg. 

Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nut-
zungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, 
die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

§ 2 Pfl icht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraft-
fahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verord-
nung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen 
Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, 
die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stell-
plätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu er-
mitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen 
mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die 
Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart 
notwendigen Stellplätze.

§ 3 Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem 
Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrund-stücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck 
gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nut-
zungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) 

EMTMANNSBERG
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KIRCHENPINGARTEN

Bekanntmachung Stellplatzsatzung

Der Gemeinderat Kirchenpingarten hat am 28.07.2025 den Erlass der „Satzung
zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung)“ beschlossen. Die Satzung wurde am 02.10.2025 durch den 
Ersten Bürgermeister Markus Brauner ausgefertigt. Sie tritt mit dem Tage dieser 
Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann die Satzung bei der Verwaltungsge-
meinschaft Weidenberg (Bauverwaltung, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) 
während der Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Kirchenpingarten, den 09.10.2025
Markus Brauner
Erster Bürgermeister
Gemeinde Kirchenpingarten

Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)

Die Gemeinde Kirchenpingarten erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 4 der Bayerischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekannt-machung vom 14. August 2007 (GVBl. 
S. 588 ff), zuletzt geändert durch §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 619) folgende

Satzung

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von An-
lagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Kirchenpingarten. 
Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nut-
zungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, 
die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

§ 2 Pfl icht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraft-
fahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verord-
nung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen 
Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, 
die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stell-
plätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu er-
mitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen 
mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die 
Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart 
notwendigen Stellplätze.

§ 3 Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem 
Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrund-stücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck 
gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nut-
zungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) 
kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen 
der Benutzung des Stellplatzes auf-treten und keine negativen Auswirkungen auf 
den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 

(3) Die Pfl icht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kos-
ten ihrer Herstellung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. 
Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen 
Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück 

kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen 
der Benutzung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf 
den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 

(3) Die Pfl icht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kos-
ten ihrer Herstellung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. 
Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen 
Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück 
oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der 
Ablösungsbetrag je Stellplatz wird durch Beschluss des Gemeinderates festgelegt.

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, 
die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Ab-
fahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

§ 4 Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung 

über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der 
beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. 

§ 5 Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelas-
sen werden. 

§ 6 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Emtmannsberg, den 02.10.2025
gez. Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister
Gemeinde Emtmannsberg
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oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der 
Ablösungsbetrag je Stellplatz wird durch Beschluss des Gemeinderates festgelegt.

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, 
die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Ab-
fahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

§ 4 Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der 
beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. 

§ 5 Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelas-
sen werden. 

§ 6 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Kirchenpingarten, den 02.10.2025
gez. Markus Brauner
Erster Bürgermeister
Gemeinde Kirchenpingarten

Landwirtschaftliche Fläche zu verpachten
Die Gemeinde Seybothenreuth verpachtet ab 01.01.2026 eine 5.013 m² große 
Wiesenfl äche am Rostinggraben sowie eine 6.030 m² große Wiesenfl äche am 
Forst in der Gemarkung Seybothenreuth. Ihre Angebote richten Sie bitte schriftlich 
oder per E-Mail bis zum 30. November 2025 an die Verwaltungsgemeinschaft Wei-
denberg, Frau Sylvia Schott, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg, oder an sylvia.
schott@weidenberg.de

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Solarpark Seybothenreuth-Ost“ mit gleichzeitiger 

Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich der 
Fl. Nrn. 87, Gemarkung Seybothenreuth;

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB); 

Der Gemeinderat Seybothenreuth hat in seiner Sitzung am 23.09.2025 gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB beschlossen, im oben genannten Bereich den Bebauungsplan 
„Solarpark Seybothenreuth-Ost“ aufzustellen, sowie den Flächennutzungsplan zu 
ändern. 

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Fl. Nr. 87, Gemarkung Seybothen-
reuth. Die tatsächliche Modulfl äche wird noch durch den Gemeinderat Seybothen-
reuth festgelegt.

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans sowie 
der Änderung des Flächennutzungsplans kann in der Geschäftsstelle der Ver-
waltungsgemeinschaft Weidenberg, Bauverwaltung, 1. Obergeschoss, Zimmer 
19, Anschrift: Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, während der Öffnungszeiten 
(Montag – Freitag 08:00 - 12:00 Uhr, Mittwoch 13:30 – 16:00 Uhr oder nach Ter-
minvereinbarung) bzw. auf der Internetseite der Gemeinde Seybothenreuth (www.
seybothenreuth.de)  unter der Rubrik „Leben & Wohnen“ --> „Planen und Bauen“ 
--> „Aktuelle Informationen“ eingesehen werden.

Verfahrensart
Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB er-
folgt im Regelverfahren nach §§ 2 ff. BauGB, die Änderung des Flächennutzungs-
planes im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung
Durch die Bauleitplanung sollen die baurechtlichen Voraussetzungen für den Bau 
einer Freifl ächenphotovoltaikanlage mit Nebenanlagen geschaffen werden. Im Be-
bauungsplan soll daher ein „Sondergebiet Freifl ächenphotovoltaikanlage“ gemäß 
§ 11 Abs. 2 BauGB ausgewiesen werden.

Seybothenreuth, den 10.10.2025
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister
Gemeinde Seybothenreuth

Bekanntmachung Stellplatzsatzung
Der Gemeinderat Seybothenreuth hat am 23.09.2025 den Erlass der „Satzung
zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung)“ beschlossen. Die Satzung wurde am 02.10.2025 durch den 
Ersten Bürgermeister Reinhard Preißinger ausgefertigt. Sie tritt mit dem Tage die-
ser Bekanntmachung Kraft. Jedermann kann die Satzung bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Weidenberg (Bauverwaltung, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) 
während der Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Seybothenreuth, den 09.10.2025
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister
Gemeinde Seybothenreuth

Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)

Die Gemeinde Seybothenreuth erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2024 (GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 4 der Bayerischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekannt-machung vom 14. August 2007 (GVBl. 
S. 588 ff), zuletzt geändert durch §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 619) folgende

Satzung

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Seybothenreuth. 
Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nut-
zungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, 
die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

SEYBOTHENREUTH
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MARKT WEIDENBERG

Europäischer Sozialfonds Plus 2021 – 2027 
Arbeiten und leben in Bayern – Zukunftschancen für Europa 

Bestandsförderung im Vorschulbereich-Aktion 8

Der Anstellungsschlüssel ist der wichtigste strukturelle Indikator für die Qualität in 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Ziel der Bestandsförderung 
ist es daher, die aufgebaute Struktur zur Reduzierung von Benachteiligungen im 
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich aufgrund unterschiedlicher fi -
nanzieller regionaler Gegebenheiten in den Gemeinden fortzuführen. Durch eine 
personelle Verstärkung des pädagogischen Personals im Rahmen der Förderung 
und der daraus resultierenden Verbesserung des Anstellungsschlüssels in Kin-
dertageseinrichtungen in fi nanzschwachen Gemeinden soll Chancengleichheit 
für ein förderliches, kindliches Aufwachsen durch ein qualitatives Bildungs- und 
Betreuungsangebot weiterhin sichergestellt und eine Angleichung der strukturellen 
Rahmenbedingungen innerhalb des Freistaates erreicht werden. 
Gefördert wird – ergänzend zur gesetzlichen Förderung nach BayKiBiG – der zu-
sätzliche Einsatz pädagogischen Personals (Fach- und Ergänzungskräfte nach § 
16 AVBayKiBiG) in staatlich geförderten Kindertageseinrichtungen in fi nanzschwa-
chen Gemeinden, für die 2024 eine Förderung nach den Förderhinweisen „Förde-
rung im Vorschulbereich (Aktion 8)“ vom 20. Dezember 2023 gewährt wurde. Mit 
den zusätzlichen Personalressourcen soll die Qualität in den Einrichtungen weiter-
hin sichergestellt bzw. verbessert werden, insbesondere sollen diese eine individu-
elle Förderung von Kindern ermöglichen sowie dazu beitragen, die Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu intensivieren. Der Markt Weidenberg 
erhält auch für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025 wieder fi nanzielle Mit-
tel. Zusätzlich erhalten wir vom Freistaat Bayern im Wege der Anteilsfi nanzierung 
Komplementärmittel.  

Somit eröffnet sich für den Markt Weidenberg erneut die Möglichkeit zur Finanzie-
rung der Beschäftigung von zusätzlichem Personal bzw. von zusätzlichen Perso-
nalstunden in seinen Kindertageseinrichtungen In der Au 21-Kindergarten, In der 
Au 22 und Neunkirchen a. Main. 

§ 2 Pfl icht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraft-
fahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verord-
nung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen 
Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, 
die unter-schiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen 
Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu er-
mitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen 
mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die 
Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart 
notwendigen Stellplätze.

§ 3 Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem 
Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrund-stücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck 
gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nut-
zungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) 
kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen 
der Benutzung des Stellplatzes auf-treten und keine negativen Auswirkungen auf 
den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 

(3) Die Pfl icht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kos-
ten ihrer Herstellung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. 
Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen 
Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück 
oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der 
Ablösungsbetrag je Stellplatz wird durch Beschluss des Gemeinderates festgelegt.

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, 
die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Ab-
fahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

§ 4 Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der 
beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. 

§ 5 Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelas-
sen werden. 

§ 6 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Seybothenreuth, den 02.10.2025
gez. Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister
Gemeinde Seybothenreuth
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Bekanntmachung Spielplatzsatzung
Der Marktgemeinderat Weidenberg hat am 15.09.2025 den Erlass der „Satzung 
zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spiel-
platzsatzung)“ beschlossen. Die Satzung wurde am 02.10.2025 durch den Ersten 
Bürgermeister Hans Wittauer ausgefertigt. Sie tritt mit dem Tage dieser Bekannt-
machung in Kraft. Jedermann kann die Satzung bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg (Bauverwaltung, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) während der 
Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Weidenberg, den 09.10.2025
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis 
eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung)

Der Markt Weidenberg erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der Bayerischen Bauordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt 
geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 
605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619 folgende 
Satzung: 

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen 
im Gemeindegebiet Weidenberg. 

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, 
die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

§ 2 Pfl icht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung

Bei der Errichtung von Gebäuden im Sinne des § 1 Abs. 1 ist ein Spielplatz herzu-
stellen, auszustatten und zu unterhalten. 

§ 3 Größe, Lage und Ausstattung

(1) Je 25 m² Wohnfl äche sind 1,5 m² Spielplatzfl äche nachzuweisen, jedoch min-
destens 50 m². Die Fläche muss für das Spielen von Kindern bis zu 14 Jahren 
geeignet und ausgestattet sein. 

(2) Der Spielplatz soll möglichst verkehrsabgewandt in sonniger, windgeschützter 
Lage angelegt werden. Er muss gegen Anlagen, von denen Gefahren oder Stö-
rungen ausgehen so abgeschirmt werden, dass die Kinder ungefährdet spielen 
können. 

(3)  Für je 50 m² Fläche ist er mit mindestens einem Spielsandbereich (Mindest-
größe 4 m²), einem ortsfesten Spielgerät, einer ortsfesten Sitzgelegenheit sowie 
ausreichend Schatten spendenden Elementen auszustatten.

§ 4 Herstellung und Ablöse des Spielplatzes

(1) Der Spielplatz ist auf dem Baugrundstück zu errichten. Ausnahmsweise darf 
der Spielplatz auf einem anderen Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks 
angelegt werden. Der Spielplatz muss fußläufi g und gefahrlos für die Kinder zu 
erreichen sein. Die Benutzung des Grundstücks ist gegenüber dem Träger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

(2) Die Pfl icht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung des Spielplatzes 
kann auch durch Übernahme der Kosten gegenüber dem Markt Weidenberg über-
nommen werden (Ablösevertrag). Die Entscheidung über den Abschluss eines Ab-
lösevertrags steht im Ermessen des Marktes Weidenberg. Der Bauherr hat keinen 
Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn der 
Spielplatz nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks 
tatsächlich hergestellt werden kann. Der Ablösungsbetrag wird durch Beschluss 

des Marktgemeinderats festgelegt. Für Gebäude, die dem Wohnen von Senioren 
und Studenten bestimmt sind, besteht ein Anspruch auf Ablöse. Der Ablösebetrag 
darf in diesem Fall 5.000 Euro je abzulösenden Spielplatz nicht übersteigen. 

§ 5 Unterhaltung

Der Spielplatz ist in benutzbarem Zustand zu erhalten. Auf die zivilrechtlichen Ver-
kehrssicherungspfl ichten wird hingewiesen. 3 

§ 6 Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelas-
sen werden. 

§ 7 In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

Weidenberg, den 02.10.2025
gez. Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Bekanntmachung Stellplatzsatzung
Der Marktgemeinderat Weidenberg hat am 15.09.2025 den Erlass der „Satzung
zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung)“ beschlossen. Die Satzung wurde am 02.10.2025 durch den 
Ersten Bürgermeister Hans Wittauer ausgefertigt. Sie tritt mit dem Tage dieser Be-
kanntmachung in Kraft. Jedermann kann die Satzung bei der Verwaltungsgemein-
schaft Weidenberg (Bauverwaltung, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) während 
der Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Weidenberg, den 09.10.2025
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)

Der Markt Weidenberg erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt 
geändert durch §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 
605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) folgende

Satzung

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von An-
lagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Weidenberg. Ausge-
nommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungs-
änderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, 
die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

§ 2 Pfl icht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraft-
fahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zu-
sätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 
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AUS DEN SITZUNGEN

Sitzung Gemeinderat Emtmannsberg
am 01.10.2025

Erlass einer Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis von 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
Beschluss 1:
Die Nichtigkeit der unter TOP 5 der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
16.07.2025 beschlossenen „Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)“ wird festgestellt.

Beschluss 2:
Die Gemeinde Emtmannsberg beschließt den Erlass der „Satzung zur Einführung 
einer Pfl icht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)“ 
in der vorliegenden Fassung vom 01.10.2025. Der Entwurf ist dem Beschlussbuch 
beizufügen. Die Satzung ist durch den Ersten Bürgermeister im Oktober 2025 aus-
zufertigen und anschließend ortsüblich bekanntzumachen. 
Beschluss 3:
Der Ablösebetrag gemäß § 3 Abs. 3 der Stellplatzsatzung wird auf 4.000 € je Stell-
platz festgelegt.

EMTMANNSBERG

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verord-
nung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen 
Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, 
die unter-schiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen 
Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu er-
mitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen 
mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die 
Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart 
notwendigen Stellplätze.

§ 3 Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem 
Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck 
gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nut-
zungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) 
kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen 
der Benutzung des Stellplatzes auf-treten und keine negativen Auswirkungen auf 
den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 

(3) Die Pfl icht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Übernahme der Kos-
ten ihrer Herstellung gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. 
Die Entscheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 

der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen 
Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück 
oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich hergestellt werden können. Der 
Ablösungsbetrag je Stellplatz wird durch Beschluss des Gemeinderates festgelegt.

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, 
die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Ab-
fahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

§ 4 Anforderungen an die Herstellung

(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung 
über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der 
beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. 

§ 5 Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelas-
sen werden. 

§ 6 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Weidenberg, den 15.07.2025
gez. Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

KIRCHENPINGARTEN

Sitzung Gemeinderat Kirchenpingarten
am 29.09.2025

Bebauungsplanverfahren Nr. 62 Sondergebiet „Stromspeicher Frankenber-
ger Höhe“ der Gemeinde Speichersdorf - Beteiligung als Nachbargemeinde

Beschluss:
Mit dem Bebauungsplanverfahren besteht Einverständnis.
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Sitzung Gemeinderat Seybothenreuth
am 23.09.2025

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Seybothenreuth-Ost“ mit 
gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans; Aufstellungsbeschluss
Beschluss:
Der Gemeinderat Seybothenreuth beschließt gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Seybothen-
reuth-Ost“ in einem Teilbereich der Fl. Nr. 87, Gemarkung Seybothenreuth, sowie 
die gleichzeitige Änderung des Flächennutzungsplans. Die tatsächliche Fläche 
wird noch festgelegt in Tiefe und Randbereichen.
Durch den Bebauungsplan ist ein „Sondergebiet Freifl ächenphotovoltaikanlage“ 
gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung auszuweisen. 
Des Weiteren wird beschlossen, die Änderung des Flächennutzungsplanes durch-
zuführen und den Geltungsbereich nach § 11 Abs. 2 BauNVO als Sondergebiet 
für eine Freifl ächen-Photovoltaikanlage darzustellen. Die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB durch-
geführt.

Erlass einer Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis von 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
Beschluss 1:
Die Nichtigkeit der unter TOP 5 der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
01.07.2025 beschlossenen „Satzung zur Einführung einer Pfl icht zum Nachweis 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)“ wird festgestellt.
Beschluss 2:
Die Gemeinde Seybothenreuth beschließt den Erlass der „Satzung zur Einführung 
einer Pfl icht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)“ 
in der vorliegenden Fassung vom 23.09.2025. Der Entwurf ist dem Beschlussbuch 
beizufügen. Die Satzung ist durch den Ersten Bürgermeister im Oktober 2025 aus-
zufertigen und anschließend ortsüblich bekanntzumachen. 
Beschluss 3:
Der Ablösebetrag gemäß § 3 Abs. 3 der Stellplatzsatzung wird vorerst nicht festge-
legt. Eine Entscheidung im Gemeinderat soll im Bedarfsfall erfolgen.

Zufahrtsbeschränkung Burgstallring, Errichtung Sperrpfosten 
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt nach Beratung und Diskussion, dass in der gegen-
wärtigen Situation keine Sperrpfosten installiert werden.

SEYBOTHENREUTH

Sitzung Marktgemeinderat Weidenberg
am 29.09.2025

Beschluss über die Berufung des Listennachfolgers, Herrn Roland Seiler, 
in den Gemeinderat des Marktes Weidenberg 
Beschluss:
Herr Roland Seiler wird als Listennachfolger des Bürgerforum Weidenberg für 
Gemeinderat Erwin Wutschka in den Gemeinderat des Marktes Weidenberg mit 
sofortiger Wirkung berufen.

Vereidigung des Listennachfolgers, Herrn Roland Seiler 
gem. Art. 31 Abs. 4 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) 
Marktgemeinderatsmitglied Roland Seiler leistet den Eid gemäß Artikel 31 Abs. 4 
der Bayerischen Gemeindeordnung (GO).

Neubesetzung von Ausschüssen/Gremien
a) Neubesetzung von Ausschüssen infolge des Ausscheidens von 
    Marktgemeinderat Erwin Wutschka
Beschluss zu a):
Gemeinderat Roland Seiler übernimmt den Ausschusssitz des ausgeschiedenen 
Gemeinderats Erwin Wutschka für den Verkehrsausschuss vollständig und unver-
ändert. 
Im Bauausschuss wird ordentliches Mitglied Thomas Wolfrath und stellvertreten-
des Mitglied Roland Seiler.
Außerdem ist für das Bürgerforum im Vorstand des Gemeindepartnerschaftsver-
eins ab sofort Martin Lochmüller tätig (anstelle Thomas Wolfrath).

b)  Änderungen in der Ausschussbesetzung durch Austritt des Marktgemein-
  derates Jürgen Raab aus der Wählergruppierung im Marktgemeinderat 
  Wählergruppierung „Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Unabhängige Wähler
  (GRÜNE/UW)“
Beschluss zu b):
Der Marktgemeinderat beschließt gem. Art. 33 GO und § 6 der Geschäftsordnung 
des Marktgemeinderates folgende neue Ausschussbesetzung:
 1. Gemeinschaftsversammlung:
   neues ordentliches Mitglied: Georg Raps
   neues stv. Mitglied: Prof Dr. Hermann Hiery
 2. Bauausschuss: 
   neues ordentliches Mitglied: Christian Söllner 
   neues stv. Mitglied: Martina Meyer-Gollwitzer 
   neues stv. Mitglied: Prof Dr. Hermann Hiery (Stv. für Georg Raps)
 3. Verkehrsausschuss:
   neues ordentliches Mitglied: Michael Albani
   neues stv. Mitglied: Prof Dr. Hermann Hiery
   neues stv. Mitglied: Martina Meyer-Gollwitzer (Stv. für Christian Söllner)
 4. Rechnungsprüfungsausschuss:
   neues ordentliches Mitglied: Georg Raps
   neues stv. Mitglied: Christian Söllner
   neues ordentliches Mitglied: Prof Dr. Hermann Hiery
   neues stv. Mitglied: Michael Albani

Nutzungsordnung Spiel- und Bolzplätze; Erweiterung 
Beschluss:
Beiliegend geänderter Nutzungsordnung wird zugestimmt. Der Entwurf war Ge-
genstand der Beratung und wird dem Beschussbuch beigeheftet. Vorliegender 
Entwurf wird als Nutzungsordnung erlassen und ist Bestandteil des Beschlusses. 

MARKT WEIDENBERG
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

AKTUELLES

Volkstrauertag am Sonntag, 16. November 2025

Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg werden folgende Veranstal-
tungen abgehalten:

Emtmannsberg:
9.30 Uhr – Gottesdienst, anschließend Totenehrung mit Kranzniederlegung am 
Ehrenmal. Alle Vereine der Kirchengemeinde Emtmannsberg treffen sich dazu um 
9.15 Uhr am Dorfplatz in Emtmannsberg zum gemeinsamen Kirchgang mit an-
schließender Totenehrung.

Birk:
10.45 Uhr – Gottesdienst, anschließend Totenehrung mit Kranzniederlegung am 
Ehrenmal durch die Vereine aus Birk.

Stockau:
9.30 Uhr – Gottesdienst, anschließend Totenehrung am Ehrenmal mit Kranznie-
derlegung.

Weidenberg:
9.30 Uhr – Gottesdienst, anschließend um 10.30 Uhr Totenehrung mit Kranznie-
derlegung am Ehrenmal bei der Evangelischen Sankt Michaelskirche, Obermarkt. 
Die Vereine treffen sich um 9.15 Uhr am Rathausplatz zum Kirchgang mit anschlie-
ßender Totenehrung. 

Untersteinach:
14.00 Uhr – Totenehrung mit Kranzniederlegung.

Seybothenreuth:
14.00 Uhr – Treffen der Vereine am Ehrenmal auf dem Goldhügel mit anschlie-
ßender Gedenkfeier.

Kirchenpingarten (bereits am Samstag, 15.11.2025):
18.00 Uhr – Gottesdienst mit anschließender Totenehrung um 18.45 Uhr am Eh-
renmal. 

Stille Tage im Monat November

Nach dem Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage (FTG-Feiertagsge-
setz) unterliegen folgende Sonn- und Feiertage sowie der Buß- und Bettag als 
„Stille Tage“ einem besonderen Schutz:

An den folgenden Tagen sind gem. Art. 3 FTG verboten:

1. An Allerheiligen (01. November) 
  Von 02:00 Uhr bis 24:00 Uhr
  a)  die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
  b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, 
    sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter 
    gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

2. Am Volkstrauertag (16. November)
  Von 02:00 Uhr bis 24:00 Uhr
  a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
  b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, 
    sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter 
    gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.
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3. Am Buß- und Bettag (19. November)
  Von 02:00 Uhr bis 24:00 Uhr
  a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
  b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, 
    sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter 
    gewahrt ist. 
 c) Sportveranstaltungen,
 d) Sowie während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes von 07:00
    Uhr bis 11:00 Uhr alle vermeidbaren Lärm erzeugenden Handlungen in der 
    Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden 
    Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind, den 
    Gottesdienst zu stören.

 Für den Buß- und Bettag, der keine gesetzlicher Feiertag mehr ist, gilt ferner 
 die Regelung, dass den bekenntniszugehörigen Arbeitnehmern das Recht zu-
 steht, der Arbeit fern zu bleiben., weitere Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall 
 dürfen den Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. Am Buß- und 
 Bettag entfällt an den Schulen der Unterricht.

4. Am Totensonntag (23. November)
  Von 02:00 Uhr bis 24:00 Uhr
  a) die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügungen,
  b) alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, 
    sofern bei ihnen nicht der diesem Tag entsprechende ernste Charakter 
    gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt.

An den genannten Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind während der 
ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes verboten:

 1. Alle vermeidbaren Lärm erzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen 
    und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und 
    Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet sind, den Gottesdienst zu 
    stören.
 2. Öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen
 3. Erlaubt sind jedoch Sportveranstaltungen und die herkömmlicherweise in 
    dieser Zeit stattfi ndenden Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder 
    Volksbildung, soweit sie nicht unter Nr. 1 fallen
 4. Treibjagden
 
 Die Gemeinden können aus wichtigen Gründen im Einzelfall von den oben 
 genannten Verboten Befreiungen erteilen.

 Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die oben genannten Verbotsbestimmun-
 gen des Feiertagsgesetzes verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
 einer Geldbuße belegt werden kann.

Weidenberg, 17. Oktober 2025
Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender

Aktuelles aus dem Passamt 
Digitale Lichtbilder - Neue Regelung seit Mai 2025

Entsprechend einer Gesetzesänderung dürfen seit 1. Mai 2025 Lichtbilder für die 
Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen nur noch in digitaler Form 
angenommen werden. Papierbasierte Lichtbilder werden für die Dokumentenbe-
antragung nicht mehr akzeptiert.
Ziel dieser neuen Regelung ist, die Qualität und Sicherheit der Lichtbilder zu er-
höhen, das Risiko von gefälschten Passbildern in Ausweisdokumenten zu verrin-
gern und den Antragsprozess zu vereinfachen. Die Lichtbilder dürfen künftig nur 
noch entweder von einem zertifi zierten Fotografen bzw. Dienstleister oder in der 
Behörde selbst erstellt werden. Bei der Erstellung des Lichtbildes durch einen zer-
tifi zierten Fotografen bzw. Dienstleister wird das Lichtbild in eine gesicherte Cloud 
geladen und von uns bei der Beantragung der Ausweisdokumente integriert. Hier-
zu erhalten die Bürgerinnen und Bürger vom Fotografen bzw. Dienstleister einen 
Data-Matrix-Code (ähnlich wie ein QR-Code), welcher bei uns zur Beantragung 
der Ausweisdokumente vorgelegt werden muss. 
Unter folgendem Link https://alfo-passbild.com/fotograf-in-der-naehe/ sind alle 
Fotodienstleister aufgeführt, die sich für die Cloud-Lösung registriert haben. Hier 
können Sie sich einen Fotografen in Ihrer Nähe suchen. 
Eine Übersicht über dm-Filialen mit Fotoservice fi nden Sie unter https://www.
dm.de/services/services-im-markt/fotoservice/passbild-service-51462.

Ab sofort können digitale Lichtbilder direkt bei der Beantragung eines neuen Aus-
weisdokuments gegen eine Gebühr in Höhe von 6 Euro in unserer Behörde erstellt 
werden. 
Bei gleichzeitiger Beantragung von Personalausweis und Reisepass kann das er-
stellte Lichtbild für beide Dokumente verwendet werden, auch die Gebühr ist dann 
nur einmal zu entrichten. 
Das erstellte Lichtbild ist nur für die Beantragung von Personalausweis oder Rei-
sepass nutzbar, es kann weder ausgedruckt noch digital für andere Zwecke ver-
wendet werden. 
Hinweis:  Da kleine Kinder den Programmanweisungen bei der Lichtbilderstellung 
nicht folgen können und hier besondere Geduld und Erfahrung notwendig ist, 
empfehlen wir für Kinder unter 6 Jahren den Besuch bei einem professionellen 
Fotografen.
Bitte beachten Sie, dass für die Beantragung aller Ausweisdokumente eine Ter-
minvereinbarung (online: termin.weidenberg.de oder telefonisch: 09278/97747; 
09278/9770) notwendig ist.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Vorübergehende Einschränkungen durch 
EDV-Systemumstellung

Aufgrund einer Systemumstellung im IT-Bereich kann es vom 10.11.2025 bis vor-
aussichtlich 21.11.2025 zu Einschränkungen und Verzögerungen bei der Bearbei-
tung Ihrer Anliegen kommen.
Wir bitten um Ihr Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten, die dadurch ent-
stehen könnten.
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Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
gesucht

Am 8. März 2026 fi ndet die Kommunalwahl statt. Für diesen Wahltag werden wie-
der ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. In jedem der Stimm- 
und Briefwahlbezirke in den Mitgliedsgemeinden der VGem. Weidenberg ist ein 
eigenständiger Wahlvorstand, bestehend aus Wahlvorsteher und Schriftführer und 
deren Stellvertretern sowie Beisitzern, eingesetzt. Der gesamte Wahlvorstand ist 
für die reibungslose und ordnungsgemäße Durchführung der Wahl im Stimmbe-
zirk und für die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse zuständig. Die 
Mithilfe in einem Wahlvorstand ist eine interessante und verantwortungsvolle Auf-
gabe, besondere Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Sofern Sie noch nicht 
als Wahlhelfer im Einsatz waren, setzen wir Sie gerne zunächst als Beisitzerin 
bzw. Beisitzer ein. Vor der Wahl fi ndet in der Aula der Schule Weidenberg für die 
Wahlvorsteher und Schriftführer eine Einweisung statt, in welcher Sie ausführlich 
auf Ihre Aufgaben vorbereitet werden. Ihre Wünsche hinsichtlich des Einsatzortes 
berücksichtigen wir selbstverständlich im Rahmen der Möglichkeiten. Für das leib-
liche Wohl während der Wahlhandlung ist wie immer bestens gesorgt. Außerdem 
erhalten Sie eine großzügige Aufwandsentschädigung.
Voraussetzungen für die Wahrnehmung dieser Tätigkeit sind, dass das 18. 
Lebensjahr spätestens am 08.03.2026 vollendet wird.
Bei Interesse an der Mitarbeit in einem Wahlvorstand freuen wir uns über Ihren 
Anruf bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg unter 09278 / 977-0 oder Ihre 
E-Mail an vg.poststelle@weidenberg.de.

Vielen Dank im Voraus für Ihr Engagement.

Infoveranstaltung für die Kommunalwahl

Der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, gleich-
zeitig Gemeindewahlleiter der Marktgemeinde Weidenberg, lädt zu einer Info-
veranstaltung am 

Mittwoch, 5. November um 18:00 Uhr 
in den Sitzungssaal des Rathauses Weidenberg

bezüglich der Kommunalwahl am 8. März 2026 ein. 
Die Infoveranstaltung ist nicht verpfl ichtend, sondern eine Serviceleistung der 
Verwaltungsgemeinschaft. Eingeladen sind alle Vertreter von Wahlvorschlags-
trägern der Mitgliedsgemeinden der VGem. Weidenberg, die jeweiligen Gemein-
dewahlleiter und deren Stellvertreter und gegebenenfalls die Versammlungsleiter 
für Aufstellungsversammlungen. Der Schwerpunkt der Infoveranstaltung wird die 
Durchführung von Nominierungsversammlungen für Bürgermeister und Gemein-
deratsmitglieder sein. Die Infoveranstaltung dient vor allem der Fehlervermeidung 
im Vorfeld der Aufstellungsversammlungen. Bei Bedarf können auch allgemeine 
Fragen zur Kommunalwahl gestellt werden.

Problemmülltermine

Gemeinde Emtmannsberg
Sa, 15.11.2025 10:30 - 10:45 Birk, Ortsmitte
Sa, 15.11.2025 11:00 - 11:15 Emtmannsberg, Weidacker (Straßenende)

Gemeinde Seybothenreuth
Sa, 15.11.2025 12:30 - 13:00 Seybothenreuth, Lindenstraße 
      (Feuerwehrgerätehaus)

Markt Weidenberg
Sa, 15.11.2025 08:00 - 08:30 Weidenberg, Kreisbauhof 
      (Mengersreuther Str. 29)
Sa, 15.11.2025 08:45 - 09:00 Döhlau, Mühle
Sa, 15.11.2025 11:30 - 11:45 Neunkirchen, Gemeindezentrum
Sa, 15.11.2025 12:00 - 12:15 Stockau, Parkplatz Friedhof (Stockau 17)

SiSoNetz informiert

Bücherzelle
Alle fl eißigen Bücherzellenbesucher bitten wir recht herzlich um Verständnis, dass 
diese über die Wintermonate ausgeräumt werden muss. Die Feuchtigkeit schadet 
den Büchern. Eine Ausleihe ist trotzdem zu folgenden Zeiten in unserem Büro 
möglich: Freitag (zu den Bürozeiten) von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 

Smartphone-Kurs
Seit Donnerstag, den 16.10.2025 fi ndet wieder wöchentlich in der Zeit von 14:30 
- 15:30 Uhr ein neuer SiSoNETZ Smartphone-Kurs in der Mittelschule in Weiden-
berg statt. 
Treffpunkt ist die Vorhalle der Mittelschule. Bringen Sie bitte Ihr Smartphone in 
aufgeladenem Zustand mit.

SiSoNETZ lädt herzlich ein
Unser letzter Nachmittag für Senioren 2025, ein Spielenachmittag, fi ndet am 25. 
November 2025, 14:00 Uhr im Schloss im Garten, Alte Bayreuther Str. 5 in Wei-
denberg statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Abholdienst kann nach Voranmel-
dung unter der Telefonnummer 09278 / 313 30 25 organisiert werden! 

Im Dezember gibt es keinen Spielenachmittag.

SiSoNetz Weidenberg – Bürger helfen Bürgern
Tel.: 09278 313 30 25

Homepage: www.sisonetz.de • E-Mail: info@sisonetz.de

Kommunalwahl 2026
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Fundsachen

Folgende Gegenstände wurden gefunden und können in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft, Fundbüro, Gurtstein 11, abgeholt werden.

Fundsachen Weidenberg:
1 Schlüsselbund mit Anhänger „Audi“
1 Fahrrad „Prophete“, Fundort Volksbank Weidenberg
1 Fahrrad KHK, rot, Fundort Straße nach Fischbach-Weidenberg
1 Anhänger „Messi“ mit Kette, Fundort Weidenberg, An der Steinach, KITA
1 Schlüssel mit Anhänger, Fundort Friedhof Weidenberg
1 Fahrrad, Herrenrad, lila, Fundort Waizenreuth
1 MTB, Bulls, schwarz, Fundort Untersteinach Bahnhof
1 Tonibox, Fundort Abzw. Heßlach-Königsheidering

Fundsachen Kirchenpingarten:
1 Schlüsselbund mit Autoschlüssel und Mäppchen, Kreisstraße KIPI-Tressau
1 Mountainbike, BMC, Fundort Kirmsees

Erscheinungsdatum Mitteilungsblatt Dezember

Aufgrund Wahlbekanntmachungen und damit verbundener Fristen erscheint das 
kommende Mitteilungsblatt Dezember nicht wie gewohnt Ende November, son-
dern erst etwas später Anfang / Mitte Dezember. Wir bitten alle Abonnenten um 
Kenntnisnahme.

Jagdgenossenschaft Birk

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Birk

Am Samstag, den 15. November 2025 fi ndet um 20:00 Uhr im Gemeinschaftshaus 
Birk eine Versammlung der Jagdgenossen mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung
 1. Begrüßung und Jahresbericht des Jagdvorstehers
 2. Verlesung der Niederschrift 2024
 3. Kassen und Prüfbericht
 4. Entlastung der Vorstandschaft
 5. Bericht der Jagdpächter
 6. Beschluss über die Verwendung des Kassenreinertrages aus der 
    Jagdverpachtung
 7. Sonstiges
 8. Wünsche und Anträge
 9. Auszahlung des Jagdpachtgeldes + Gemeinsames Essen

Alexander Keller
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Birk, Ober-/Unterölschnitz

Das Jagdessen fi ndet am Samstag, 22. November um 20:00 Uhr im Gemein-
schaftshaus Birk statt.

Es laden ein die Jagdpächter

Jagdgenossenschaft Emtmannsberg-Schamelsberg

Versammlung der Jagdgenossenschaft

Am Freitag, den 14.11.2025 um 19.30 Uhr fi ndet im Nebenzimmer des Castello 
Emtmannsberg eine nicht öffentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft statt.  

Einziger Tagesordnungspunkt:
Neuverpachtung des Jagdreviers Emtmannsberg-Schamelsberg ab 01.04.2026

Alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen werden hierzu recht herzlich eingela-
den.

Dieter Dressendörfer,
Jagdvorsteher

Sprechtag der Versichertenberaterin 
(Versichertenältesten)

Der Sprechtag der Versichertenberaterin, Frau Maria-Anna Link, fi ndet 
am Mittwoch, 5. November 2025

von 14:00 bis 17:00 Uhr
im kleinen Besprechungszimmer, 1. Stock des Rathauses in Weidenberg,
statt.

Nächste Termine:
10. Dezember, 7. Januar

Die Versichertenberaterin gibt Rat und Auskunft in Renten- und Versicherungsan-
gelegenheiten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Sie leistet Hilfe bei 
der Beschaffung fehlender Unterlagen, nimmt Rentenanträge auf und hilft bei der 
Klärung des Beitragskontos. Sie führt das Meldeverfahren zur Krankenversiche-
rung der Rentner durch. Die persönliche Beratung durch die Versichertenberaterin 
kann ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der 
Tel. Nr. 09209 / 9180716 oder 09209 / 608 erfolgen. 

18



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 11/2025

19



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 11/2025

EMTMANNSBERG

Emtmannsberger Adventsmarkt

Zu unserem vorweihnachtlichen Markt im Ortszentrum von Emtmannsberg sind 
Sie herzlich eingeladen. Am Sonntag, 23. November 2025 von 13:00 Uhr bis 
16:30 Uhr wollen wir Sie zusammen mit unseren Vereinen und der Kirchenge-
meinde Emtmannsberg auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen.

Näheres über diese Veranstaltung können Sie aus der Anzeige in diesem Amtli-
chen Mitteilungsblatt ersehen.

Emtmannsberg, 17. Oktober 2025
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister

Kita Emtmannsberg

Im September war es wieder soweit. Das neue Kitajahr ist gestartet. Die Gruppen 
haben sich verändert. Mittlere Kinder wurden zu Vorschulkindern und wir durften 
neue Kinder in der Kindertageseinrichtung begrüßen. Besonders freuen wir uns 
in diesem Jahr, dass wir mehrere Praktikantinnen in ihrer Ausbildung begleiten 
zu dürfen. 
Mit dem neuen Monat kam auch ein neues Wetter. In der Kinderkrippe wurden mit 
den Kleinsten die Veränderungen in der Natur besprochen. Scheint die Sonne? 
Regnet es? All diese Fragen wurden mit Hilfe von Bildkarten visualisiert.
Im gesamten Haus wurde ebenfalls die neue Jahreszeit besprochen. Es ist Herbst. 
Mit dem Herbst kommt Erntedank. Wie jedes Jahr gingen die Kindergartenkinder 
mit ihren Erzieherinnen in die Kirche. Sie sangen ein Herbstlied und sprachen ein 
Dankesgebet. Sie konnten all die bunten Früchte und Schätze aus der Natur in der 
festlich geschmückten Kirche in Emtmannsberg bewundern. 

Apfel-Grips-Aktion in der Kita Emtmannsberg

Es war nicht zu übersehen, dieses Jahr hingen und teils hängen noch die Apfel-
bäume prächtig voll mit saftigen Früchten. Endlich wieder, nachdem es letztes 
Jahr kaum etwas zum Ernten gab. Familie Benker und Geyer aus Emtmannsberg 
luden die Kita Emtmannsberg zum Äpfelpfl ücken in ihre Gärten ein. Der anteilige 
Erlös geht, wie die letzten Jahre auch, an den Förderverein Emtmannsberg e.V., 
somit ist es selbstverständlich, dass wir beim Ernten immer mit vor Ort dabei sind.
Angedacht war der Vormittag des 25.09.2025, um mit den Kindergartenkindern die 
Sammelakt zu starten. Leider war ausgerechnet an diesem Tag Dauerregen ge-
meldet und somit schnell entschieden, dass es verschoben werden muss. Als Er-
satztermin wurde der Freitagnachmittag angesetzt. Es haben sich spontan fl eißige 
Kinder und Eltern gefunden, die das leckere Obst in Windeseile eingesammelt 
haben. Zum schnelleren Aufl esen kam ein spezielles Rollsammelgerät zum Ein-
satz, daran hatten Groß und Klein eine mega Freude. Der ein oder andere überlegt 
sich noch, dies für den eigenen privaten Gebrauch anzuschaffen und hoffentlich 
daran zu denken den Rollsammler für die nächste Apfel-Grips-Sammelaktion mit-
zubringen.

Die Vorstandschaft des Förderverein KiGa Emtmannsberg bedankt sich herzlichst 
bei Karin Benker für die ganze Organisation und ist sich gewiss, dass die Liebe 
und Leidenschaft auch im Apfelsaft zu schmecken ist!
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KIRCHENPINGARTEN

Bürgerversammlung der Gemeinde Kirchenpingarten

Am Freitag, 21. November 2025, fi ndet um 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle 
Kirchenpingarten die Bürgerversammlung der Gemeinde Kirchenpingarten 
statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Sachbericht über die gemeindliche Entwicklung
2. Aussprache, Anregungen, Anträge.

Das Wort in der Bürgerversammlung können grundsätzlich nur Gemeindeange-
hörige erhalten. Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversammlung nicht Privat- oder Einzelfälle, 
sondern nur Angelegenheiten von allgemeinem und öffentlichem Interesse behan-
delt werden. Ausgenommen sind auch Anliegen, für die Bundes- oder Landesbe-
hörden zuständig sind. Anträge aus der Bürgerversammlung müssen innerhalb 
einer Frist von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt werden.

Kirchenpingarten, 17. Oktober 2025
Markus Brauner
Erster Bürgermeister

Schließtag in der Kindertageseinrichtung 
in Kirchenpingarten

Die Kindertageseinrichtung in Kirchenpingarten bleibt am Freitag, 14. November 
ganztägig geschlossen.

Aus unserer Kita Kirchenpingarten: 
Musik, Freude und Erntedank

Im September durften sich unsere Kinder über ein ganz besonderes Erlebnis freu-
en: Hendrik Vorbröker besuchte uns gemeinsam mit seiner Frau Jana und brachte 
unsere Kita mit einem fröhlichen Mitmach-Konzert zum Klingen.
Mit bekannten Kinderliedern wie der „Weltraum-Maus“, dem „Fendt-Lied“ oder Hits 
wie „Mama Mia“ war für jeden etwas dabei.
Es wurde getanzt, mitgesungen oder auch einfach mal nur gelauscht – die Be-
geisterung der Kinder war deutlich zu spüren und wird ihnen sicher noch lange in 
Erinnerung bleiben.
Ein riesengroßes Dankeschön an Hendrik und seine Frau für diesen besonderen 
Vormittag in unserer Kita!

22



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 11/2025

Wenig später feierten wir dann auch wieder Erntedank.
In der Woche zuvor hatten die Kinder gemeinsam mit ihren Familien fl eißig zu-
sammengetragen, was sich in unseren Gärten und auf den Feldern so fi nden lässt 
– von Äpfeln und Birnen über Kürbisse, Mais und Nüsse bis hin zu Kartoffeln vom 
eigenen Feld. 
Eine kleine Erntedankkrone zierte in diesem Jahr wieder unseren festlich ge-
schmückten Tisch und machte ihn zu etwas ganz Besonderem.
So konnten wir diese schöne Tradition auch in diesem Jahr wieder miteinander 
erleben und genießen.

50 Jahre KiTa Kirchenpingarten – 
wir feiern ein halbes Jahrhundert

Am 27.10. feierten wir genau diesen Geburtstag unserer KiTa. 50 Jahre ist nicht 
einfach eine Zahl, sondern für unsere Kinder eine Ewigkeit, in der viele Freund-
schaften entstanden sind, teilweise fürs Leben. 50 Jahre, in denen viel entdeckt, 
gespielt, gelacht, geweint, gesungen und gelernt wurde – gelernt fürs Leben. 

Gelebt wird seit zwei Jahren in unserer neuen KiTa – ein neues Gebäude, aber für 
unsere Kinder ist es viel mehr. Es ist ein Ort der Geborgenheit, der Fantasie, ein 
Ort der Emotionen voller Freude und vertrauter Personen… unsere Erzieherinnen, 
für viele nicht nur einfach eine Erzieherin, sondern eine Bezugsperson fürs Leben. 

Das Leben der Kinder fi ndet größtenteils hier statt, in unserer KiTa. Es soll für die 
Kinder ein zu Hause sein, ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen. Hoffentlich noch 
viele Generationen. Genau das feierten wir. Nicht die Zahl 50, sondern das Beson-
dere unserer KiTa. Der Förderverein, der Elternbeirat und das Personal freuten 
sich über die vielen Besucher, die mitgefeiert haben. 

Es war ein schöner Vormittag, mit Essen, guten Gesprächen und Unterhaltung für 
die Kinder. Vom Förderverein der KiTa bekamen die Kinder den lang ersehnten 
Basketballkorb für die Turnhalle. Alle Gäste durften einen Steckbrief in unser Zeit-
kapsel schmeißen, diese wird in 20 Jahren, wenn wieder Geburtstag gefeiert wird, 
geöffnet. Da freuen wir uns heute schon auf die Reaktionen. 
Danke an alle, die mit uns diesen besonderen Tag gefeiert 

23



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 11/2025

24



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 11/2025

25



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 11/2025

SEYBOTHENREUTH

Adventsmarkt 2025

Zum traditionellen Seybothenreuther Adventsmarkt auf dem Rathausplatz in Sey-
bothenreuth ergeht herzliche Einladung. 
Eröffnung ist 

am Samstag, 29. November 2025 um 14.30 Uhr,
der Markt schließt um 18.30 Uhr 

(Programm siehe Anzeige und noch folgende Plakataushänge!).

Seybothenreuth, 17. Oktober 2025
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister

Seniorennachmittag

Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag am 18.11.2025 um 14:00 Uhr im 
Feuerwehrgebäude. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Nachmittag mit euch. 
Anmeldungen bitte bei Günter Opel 09275 6590, Anna Dondörfer 09275 3582463 
oder bei Karl-Heinz Probst 09209 350.

Kita Wichtelstübchen

Im Monat Oktober haben wir den Herbst mit allen Sinnen erlebt. Die Kinder ent-
deckten die Veränderungen der Natur: bunt gefärbte Blätter, kühle Morgenluft, 
witzige Herbstboten und spannende Sinnesexpeditionen – drinnen wie draußen. 

Wir malen mit warmen Herbstfarben, sammeln Laub und baden im Kastanienbad. 
Ein besonderes Highlight war die Erntedankfest-Feier. Die Kinder drückten Dank-
barkeit aus, hörten Geschichten, sangen Lieder und refl ektierten gemeinsam, wo-
für wir dankbar sind.

Ein großer Dank geht an alle Eltern für die Obst- und Gemüsespenden. Die fri-
schen Zutaten bereicherten unsere Küche, schmeckten köstlich und zeigten, wie 
vielfältig und gesund unsere Mahlzeiten sind.

In diesem Zug kochten wir von den mitgebrachten Gaben eine Gemüsesuppe. Die 
Kinder halfen aktiv mit – Gemüse schnippeln (unter sicherer Anleitung), rühren, 
würzen und kosten. Sie lernen dabei viel über verschiedene Sorten, Herkunft und 
gemeinsames Kochen. Gemeinsam konnten wir die leckere Suppe genießen
Wir freuen uns auf weitere bunte Herbstabenteuer.
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Bürgerversammlungen 2025
Es ergeht herzliche Einladung zu den Bürgerversammlungen des Marktes 
Weidenberg. Diese fi nden wie folgt statt:

Hauptort
Dienstag, 11. November im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Weidenberg
für den Markt Weidenberg und die früher selbstständigen Gemeinden Mengers-
reuth, Sophienthal, Fischbach-Waizenreuth

Steinachtal
Dienstag, 18. November im Gasthof zur Königsheide (Fam. Neuner) in Un-
tersteinach für die früher selbstständigen Gemeinden Untersteinach, Görschnitz, 
Görau-Döhlau, Lankendorf-Ützdorf

Ölschnitztal
Donnerstag, 20. November in der Mehrzweckhalle Neunkirchen am Main 
für die früher selbstständigen Gemeinden Lessau-Stockau, Lehen-Glotzdorf, Ne-
unkirchen

Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.
Natürlich kann jede Bürgerversammlung auch unabhängig vom eigenen Wohnort 
besucht werden.

Die Tagesordnung wie folgt festgesetzt:
1. Sachbericht über die gemeindliche Entwicklung
2. Aussprachen, Anregungen, Empfehlungen.

Das Wort in der Bürgerversammlung können grundsätzlich nur Gemeindeange-
hörige erhalten. Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversammlung nicht Privat- oder Einzelfälle, 
sondern nur Angelegenheiten von allgemeinem und öffentlichem Interesse behan-
delt werden. Ausgenommen sind auch Anliegen, für die Bundes- oder Landesbe-
hörden zuständig sind. Anträge aus der Bürgerversammlung müssen innerhalb 
einer Frist von drei Monaten vom Marktgemeinderat behandelt werden.

Weidenberg, 17. September 2025
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister

Vereinsvertreterversammlung Weidenberg
Zur jährlichen Vereinsvertreterversammlung der Weidenberger Vereine, Verbände 
und Kirchen laden wir herzlich ein für

Donnerstag, 13.11.2025 um 19:00 Uhr 
ins Sportheim des SV Weidenberg, Sportplatzweg 3, 95466 Weidenberg.

Um die Veranstaltungstermine 2026 miteinander abstimmen zu können, ist es 
wichtig, dass je ein Vereinsvertreter anwesend ist. Die Meldebogen für die Veran-
staltungstermine 2026 wurden an die Vereine, Verbände und Kirchen per E-Mail 
versandt. Wer keine aktuelle E-Mail-Anschrift hat, wird gebeten, den Vordruck un-
ter 09278/977-53 anzufordern.
Eine gemeinsame und abschließende Abstimmung der Termine erfolgt dann an 
der Vereinsvertreterversammlung, zu der auch allgemeine Themen des Vereins-
wesens angesprochen werden können.

Weidenberg, 17. Oktober 2025
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister

Andreasmarkt in Weidenberg
Ein herzliches Willkommen zu unserem romantischen, außergewöhnlich stim-
mungsvollen 37. Weidenberger Andreasmarkt am Sonntag, 30. November von 
10:45 Uhr bis 18:00 Uhr am Rathausplatz in Weidenberg.

Genießen Sie adventliche Stunden mit kulinarischen Köstlichkeiten aus unseren 
Partnergemeinden Juchnowiec Koscielny (Polen), Plouhinec (Frankreich) Sm-
rzovka (Tschechien) und Unsere liebe Frau im Walde - St. Felix (Südtirol) sowie 
fränkischen Spezialitäten.

Ich lade Sie herzlich zu einem adventlichen Spaziergang durch die heimeligen 
Gässchen und über die stimmungsvollen Plätze am Weidenberger Obermarkt ein. 
Nutzen Sie unseren Buspendeldienst ab Untermarkt/Bahnhof.

Weidenberg, 17. Oktober 2025
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister

MARKT WEIDENBERG
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Der Markt Weidenberg sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

staatlich geprüfte/-n Kinderpfl eger/in (m/w/d)
unbefristet in Teil- oder Vollzeit

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
 • Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 • Aufgabenschwerpunkte: Kita Neunkirchen a.M. 
 • Vorbereitung und Durchführung kindgerechter pädagogischer Angebote 
 und Projekte
 • pfl egerische Tätigkeiten
 • aktive und kreative Mitarbeit im Team
 • Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich

Ihr Profi l:
 • abgeschlossene Ausbildung als Kinderpfl eger/in oder vergleichbare 
 anerkannte Qualifi kation
 • Freude an Teamarbeit und aktiver Mitgestaltung
 • Fachliche Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, Engagement 
 und Zuverlässigkeit

Unser Angebot:
 • eine tarifgerechte Bezahlung nach dem TVöD
 • Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes
 • eine betriebliche Krankenversicherung
 • Angebote zur Fort- und Weiterbildung

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Johanna Subirre von der Personalverwal-
tung unter 09278/977 26 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail mit aussagekräftigen 
Unterlagen an den Markt Weidenberg, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg oder an 
karriere@weidenberg.de

Die elektronischen Bewerbungen werden wir spätestens sechs Monate nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens löschen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere 
Datenschutzhinweise, die auf folgender Seite abrufbar sind: 
https://www.weidenberg.de/datenschutzerklaerung#datenschutzhinweise

Schließtag in den Kindertageseinrichtungen des Marktes 
Weidenberg in Weidenberg und Neunkirchen am Main 

Die Kindertageseinrichtungen in Weidenberg, Kita Auenzwerge, In der Au 21, und 
Kita Steinachwichtel, In der Au 22, sowie die Kindertageseinrichtung in Neunkir-
chen am Main bleiben am Mittwoch, 19. November ganztägig geschlossen.

Kita Auenzwerge
Kindergarten
Die ersten Wochen im neuen Kita-Jahr sind wie im Fluge vergangen. Die „NEUEN“ 
Kinder haben sich schon gut in der Gruppe eingelebt und auch die „ALTEN“ Kinder 
sind in ihrer neuen Rolle als Mittel- oder Vorschulkinder angekommen. 
Auch eine neue Jahreszeit konnten wir begrüßen und wir unternahmen Herbstspa-
ziergänge, bei denen wir viele Kastanien, Eicheln, Lindensamen, Äpfel und sogar 
Birnen fi nden konnten.

In der Kita wurde das Thema WIR im Herbst mit Liedern, Fingerspielen, Basteleien 
und Gesprächen vertieft.  Außerdem stand natürlich unser erstes kleines Fest vor 
der Tür – ERNTEDANK.
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Die Kinder durften von zu Hause Gaben für unseren Erntedankaltar mitbringen, 
diese wurden befühlt, besprochen und am Ende der Woche bereitete jede Gruppe 
eine Speise für unser Erntedankfrühstück zu. Es gab: Kürbissuppe, Ofen-Pom-
mes, Kürbiskuchen, Apfel-Birnen Kuchen, Kartoffelstampf, Gurkensalat und dazu 
frisch gepressten Saft. Den Erntedankaltar in der kath. St. Michaelskirche haben 
sich auch einige Kinder angesehen. Pfarrer Forster hat die Kinder dort empfangen 
und ihnen vieles über Erntedank erzählt. 

Kinderkrippe
Nach den Ferien stand in der Kinderkrippe Auenzwerge die letzten Wochen die 
Eingewöhnung der neuen Kinder und das Ankommen in den Gruppen nach den 
Ferien im Fokus. 
Unser neues Jahres Thema „Wir entdecken unsere bunte Welt“, ist im Oktober ge-
startet und wir beginnen unsere Laternen für Sankt Martin aus Flaschen farbenfroh 
zu gestalten. Dieses Mal haben die Eltern frei und die Kids basteln ihre kunterbun-
ten Flaschenlaternen selbst. Wir freuen uns auf viele individuelle, leuchtende und 
strahlende Kunstwerke der Krippenkinder.

Kinderhaus Steinachwichtel in Weidenberg 
erhält Gütesiegel Buchkita für hervorragende 

Leseförderung 
Lesebegeisterung von klein auf: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
und der Deutsche Bibliotheksverband haben das Kinderhaus Steinachwichtel in 
Weidenberg, das zugleich auch Sprachkita ist, mit dem Gütesiegel Buchkita für ihr 
Engagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet.
Das Gütesiegel Buchkita honoriert Betreuungseinrichtungen, in denen frühe kind-
liche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des 
pädagogischen Konzepts sind. Buchkitas legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, 
einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und 
bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt.
Die Kindertagseinrichtung Steinachwichtel überzeugte mit ihrem Konzept, zu dem 
eine eigene Kinderhaus-Bibliothek, eine Lese- und Schreibwerkstatt, Bilderbuch-
kinos zu unterschiedlichen Themen und kreativen Vertiefungsangeboten und vie-
lerlei Aktionen rund ums Buch zählen. Auch legt die Einrichtung wert auf Bilder-
bücher zum Thema Diversität und Inklusion. Damit die Kinderhausbibliothek stets 
aktuell bleibt, hat die Sprach- und nun auch Buchkita die Aktion „Bücherpaten“ 
ins Leben gerufen. Eltern spendeten neue Bilderbücher und versahen diese mit 
einer persönlichen Widmung. Auch beteiligt sich die Einrichtung jedes Jahr am 
Bundesweiten Vorlesetag.
Insgesamt erhalten 84 Kitas in ganz Deutschland die Auszeichnung für ihren be-
sonderen Einsatz, Kinder früh für Geschichten und Sprache zu begeistern. 290 
Einrichtungen hatten sich für das Gütesiegel beworben.
Schirmherr des Gütesiegels Buchkita ist der Kinderbuchautor und Illustrator Paul 
Maar. Förderer sind die Verlagsgruppe BELTZ, der Carlsen Verlag, die Irmgard-
Clausen-Stiftung, Der Verlag FISCHER-Sauerländer, der Loewe Verlag, der Ma-
gellan Verlag, die Buchhandlung Eulenspiegel (Hochheim am Main), der Moritz 
Verlag, die Verlagsgruppe Oetinger, die Taunus Sparkasse und Thienemann-
Esslinger. 
Initiator ist die Interessengruppe Leseförderung des Börsenvereins.
Mit einem hausinternen kunterbunten Bücherfest im Oktober wurde die Verleihung 
des Gütesiegels „Buchkita“ im Kinderhaus Steinachwichtel mit den Kindern und 
Eltern gebührend gefeiert. 
Weitere Informationen sind auf der Website www.guetesiegel-buchkita.de abrufbar.

Kinderhaus Steinachwichtel 
In der Au 22 • 95466 Weidenberg 

Ansprechpartnerinnen
Martina Rauch/Fachkraft für Sprache
sprachkraft-kinderhaus@markt-weidenberg.de 
oder 
Kerstin Trautmann/Leitung 
montessori@markt-weidenberg.de • Tel.: 09278 - 77406931
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Historische Nachtwächterführungen in Weidenberg
Von November 2025 bis Januar 2026 fi nden wieder historische Nachtwächter-
führungen mit unserem Nachtwächter „Michl“, Rainer Freiberg, statt. Die Füh-
rungen beginnen jeweils am Rathausplatz, führen in den größten und schönsten 
der Weidenberger Felsenkeller unter der alten Wildmeisterei, weiter geht es über 
die Fleischbänke zur evangelischen St. Michaelskirche, wo auch eventuell eine 
Turmbesichtigung mit Jannis Wachs möglich ist. Weiter geht der Weg durch die 
Wolfskehle, vorbei am Alten Schloss in die Brauhausgasse bis zum „Schloss im 
Garten“, einer Besichtigung des Felsenkellers im Bürgerhaus und dann wieder 
zurück zum Rathausplatz. Es erwartet Sie viel Wissenswertes über Weidenberg, 
schaurige Sagen und vieles mehr. 

Termine Nachtwächterführungen
Freitag, 28. November 2025, 19.00 bis ca. 20.30 Uhr
Freitag, 19. Dezember 2025, 19.00 bis ca. 20.30 Uhr
Freitag, 23. Januar 2026, 19.00 bis ca. 20.30 Uhr

Unkostenbeitrag: jeweils 4 Euro pro Person.

Bitte um Anmeldung bei Stefanie Reckziegel, 
Tel. 09278 / 97756, oder per Mail unter stefanie.reckziegel@weidenberg.de

Weidenberger Geschichtswerkstatt
In gemütlicher Runde wollen wir uns alte Fotos und eventuell auch Dias von Wei-
denberg und der Umgebung ansehen und dazu dann Erinnerungen, Anekdoten 
und „Gschichtla“ erzählen und austauschen. Die Geschichtswerkstatt fi ndet einmal 
monatlich statt. Wir treffen uns im November am Dienstag, den 18. November 
2025, um 18.00 Uhr im Bürgerhaus Weidenberg. Nähere Infos bei Stefanie Reck-
ziegel, Tel. 0175 / 8639039 oder Helga Ordnung, Tel. 09278 / 1594. In Zusam-
menarbeit mit der VHS Weidenberg und dem Archiv der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg.  
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Erstklässler starten ins neue Schuljahr

Am 16. September begann für 14 Schülerinnen und Schüler ein aufregender Weg 
ins Lernen. 
Nach dem Schulanfangsgottesdienst wurden die neuen Erstklässler der Grund-
schule bei einer kleinen Feier durch ihre Klassenlehrerin Frau Keierleber begrüßt. 
Die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 sangen zwei fröhliche Begrüßungslieder und 
stellten sich ihren neuen Schulkameraden vor. Im Anschluss erlebten die neuen 
Kinder ihre erste Schulstunde im Klassenzimmer. 
Herzlichen Dank an den Elternbeirat, der bei der Einschulungsfeier für die Bewir-
tung sorgte!
Die Schulgemeinschaft wünscht allen Schulkindern spannende Entdeckungen, 
viele neue Freundschaften und eine fröhliche Lernzeit.

Erntedank

Der Herbst ist da – und mit ihm die Zeit, dankbar für die Früchte der Erde zu 
sein. Aus diesem Anlass haben wir mit den Kindern eine kleine Erntedankfeier 
veranstaltet. Vom Schulacker konnten wir ganz viel Herbstgemüse, wie Kürbisse, 
Kartoffeln, Zwiebeln und Palmkohl, ernten. Ergänzt wurde die Gemüsevielfalt von 
reichlichen Gaben der Eltern. Herzlichen Dank dafür.
Unser Elternbeirat und weitere helfende Eltern haben aus dem vielfältigen Ern-
teangebot ein tolles Buffet mit Gemüsesticks, Zucchini- und Apfelkuchen, Kür-
bis- und Kartoffelsuppe und vielen weiteren Leckereien für die Kinder gezaubert. 
Vielen Dank!

GRUNDSCHULE KIRCHENPINGARTEN
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GRUND- UND MITTELSCHULE WEIDENBERG

Hallenschwimmbad Grund- und Mittelschule Weidenberg

Bedauerlicherweise muss das Schwimmbad bis auf Weiteres für sämtliche Nut-
zungen gesperrt werden. Über den Sachverhalt, der zu dieser drastischen Maß-
nahme geführt hat, möchten wir Sie nachfolgend informieren.

Nachdem die Förderzusage vorlag, wurde im Mai 2018 mit der Sanierung der 
Turn- und Schwimmhalle im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms 
(KIP) begonnen. Die Arbeiten umfassten gemäß der Förderung die energeti-
sche Sanierung und die Herstellung der Barrierefreiheit.
Im Zuge dieser Maßnahme wurde die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) 
komplett gedämmt, die Heiz- und Schwimmbadtechnik sowie die Beleuchtung 
erneuert und ein behindertengerechter Zugang vom Eingang bis ins Schwimm-
becken geschaffen. 
In der Schwimmhalle selbst wurde lediglich die Decke luftdicht abgedichtet und 
neu verkleidet.
Nach Abschluss der Hauptarbeiten wurde Ende 2019 auch das Schwimmbecken 
in Augenschein genommen und einige gebrochene Fliesen ausgetauscht. Da kei-
ne gravierenden Mängel erkennbar waren und auch kein fi nanzieller Spielraum 
vorhanden war, wurde von den verantwortlichen Planern kein akuter Handlungs-
bedarf gesehen.

Im August 2025 war nun wieder ein turnusmäßiger Wasseraustausch erforderlich. 
Im Vorfeld war festgestellt worden, dass etliche Fliesen Risse aufwiesen und sich 
einige wenige komplett gelöst hatten. Es wurde deshalb ein Fliesenleger beauf-
tragt, in den zwei Wochen zwischen Entleerung und Wiederbefüllung die schad-
haften Stellen auszubessern. Von der Firma wurde bei der Ausführung jedoch fest-
gestellt, dass die Fliesen großfl ächig hohl liegen und auch die darunter liegende 
Beckenabdichtung beschädigt ist bzw. sich gelöst hat. Eine partielle Ausbesserung 
ist somit wirtschaftlich nicht möglich und auf Dauer gesehen nicht zielführend.    

Bei einem gemeinsamen Termin mit Schulverbandsvorsitzenden, Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung und den Handwerkern wurde die grundlegende Sanierung 
des Beckens als einzige sinnvolle Variante angesehen. 

Daraufhin wurde umgehend die Analysierung des Beckenzustands beauftragt und 
Kontakt zu einem kompetenten Ingenieurbüro aufgenommen. Erste Ergebnisse 
liegen mittlerweile vor und an der Planung für die zweckmäßigste Sanierung wird 
aktuell gearbeitet. Parallel dazu werden Fördermöglichkeiten geprüft.      

Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, schnellstmöglich wieder eine Nut-
zung zu ermöglichen. Antragsstellungen und Auftragsvergaben sind leider an 
bestimmte Abläufe gebunden, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Stand 
jetzt ist eine Wiederinbetriebnahme des sanierten Beckens im laufenden Schuljahr 
nicht realistisch. 
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ILE-Regionalbudget 2025
Vorstellung weiterer Kleinprojekte aus der Region

Im Jahr 2025 können insgesamt elf Kleinprojekte durch das Regionalbudget der 
ILE Frankenpfalz im Fichtelgebirge gefördert werden. Sechs Projekte wurden be-
reits in der letzten Ausgabe vorgestellt. In dieser Ausgabe möchten wir nun die fünf 
weiteren Maßnahmen vorstellen, die unsere begehrte Förderung erhalten:

Dorfgemeinschaftshütte in Döberschütz

Mit dem Bau einer „Dorfgemeinschaftshütte“ verwirklichte der Verein „Einigkeit 
1896 Döberschütz e.V.“ den seit Jahren bestehenden Wunsch der Dorfgemein-
schaft, auf dem Dorfplatz einen Versammlungs- und Veranstaltungsort zu errich-
ten. Mit maximaler Eigenleistung und maximaler Förderung durch das ILE-Regio-
nalbudget konnte dieses Projekt verwirklicht werden.

ILE-FRANKENPFALZ

Barrierefreie Toilette im DGH Nairitz/Kodlitz

Das Dorfgemeinschaftshaus ist der Treff- und Versammlungsort für die Bürgerin-
nen und Bürger aus Nairitz und Kodlitz. Mit fi nanzieller Unterstützung durch das 
ILE-Regionalbudget hat die Freiwillige Feuerwehr nun die Toilettenanlage barrie-
refrei umgebaut, um auch Menschen mit Handicap die Teilnahme an den Zusam-
menkünften und Veranstaltungen zu ermöglichen.

Ausstattung für Dorfl aden Emtmannsberg

Der Dorfl aden in Emtmannsberg hat neben der Versorgungs- auch eine soziale 
Treffpunktfunktion. Für die monatlich organisierten Veranstaltungen wurden u.a. 
Garnituren, Stehtische und Sonnenschirme angeschafft und eine kleine Garage 
als Lagermöglichkeit errichtet. Die ILE Frankenpfalz i.F. unterstützt dieses Projekt 
und übernimmt 80% der dafür beantragten Kosten.
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Instandsetzung Dorfglocke Kirmsees

Die „Dorfglocke“ von Kirmsees befi ndet sich auf dem örtlichen Feuerwehrhaus. 
Das tägliche Läuten gehört zur Tradition des Dorfes und strukturiert den Alltag der 
Ortsbewohner. Mit fi nanzieller Unterstützung durch das ILE-Regionalbudget hat 
die Freiwillige Feuerwehr Kirmsees nun die defekte Elektronik ersetzt und sich um 
den Einbau einer zeitgemäßen Glockensteuerung gekümmert. 

Sonnenschirme für die FF Lessau e.V.

Rund um das Feuerwehrhaus in Lessau und den benachbarten Spielplatz fi nden 
über das ganze Jahr hinweg zahlreiche Veranstaltungen statt. Um für die Som-
mermonate eine ausreichende Beschattung der Freifl ächen zu gewährleisten, hat 
die Freiwillige Feuerwehr Sonnenschirme und Bodenhülsen angeschafft. Die ILE 
Frankenpfalz i.F. übernimmt 80% der Gesamtkosten.

Die Berichterstattung über unser ILE-Regionalbudget im Jahr 2025 ist mit dieser 
Ausgabe abgeschlossen. Insgesamt konnten wir elf Projekte mit knapp 50.000 € 
Fördermittel unterstützen. Die Antragsfrist für 2026 endet am 10.11.2025 und wir 
werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, welche und wie viele Projekte 
unsere Förderung im nächsten Jahr erhalten werden.
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GRUND– UND MITTELSCHULVERBAND WEIDENBERG

Kinder-, Jugend- und Gemeindebücherei 
in der Grund- und Mittelschule Weidenberg

Die Bücherei des Marktes Weidenberg hat folgende Öffnungszeiten:

Für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Weidenberg jeden Mitt-
woch von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (außer in den Schulferien).

Für Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger jeden Freitag von 14.00 bis 
15.30 Uhr (außer in den Schulferien).
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UNSERE GESUNDHEIT

Teampraxis Weidenberg
Roider und Dr. Angerer-Daum

Fachärzte für Allgemeinmedizin
Birkenstraße 15 • 95466 Weidenberg

Tel.: 09278 / 260 • Fax: 09278 / 985552

Unsere Praxis bleibt vom 03. - 09.11. sowie am 19.11.2025 wegen Urlaub 
geschlossen.

Vertretungen in dieser Zeit haben:
Drs. Müller/Hülper, Weidenberg Tel.: 98455

Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte direkt an den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117.

Notrufnummern
Kassenärztlicher Notfalldienst
(Vertretung vom Hausarzt) Wochenende
Fr., 18.00 Uhr bis Mo., 7.00 Uhr und Mi., 13.00 Uhr bis Do., 7.00 Uhr • Tel: 116 117

Integrierte Leitstelle ILS
Feuerwehr und Rettungsdienst, Tel. 112

Notdienstbereitschaft der Apotheken
Die Notdienstbereitschaft der Apotheke in Bayern fi nden Sie online unter 
folgenden Link: https://www.blak.de/notdienstsuche

Auf diesem Notdienstportal können Sie schnell und einfach in Erfahrung bringen, 
welche öffentlichen Apotheken in Ihrer Nähe zum Notdienst eingeteilt sind und wo 
Sie sich im Notfall mit Arzneimitteln versorgen können.

Die Telefonnummern der Apotheken:
Franken-Apotheke, 95466 Weidenberg, Bahnhofstr. 14 a, 09278 / 9760
Apotheke-Speichersdorf, 95469 Speichersdorf, Hauptstr. 17, 09275 / 9830
Turm-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 46, 09642 / 2611
Stadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Stadtplatz 21, 09642 / 92290
Vorstadt-Apotheke Kemnath, 95478 Kemnath, Seeleite 4, 09642 / 7037050
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GEBURTSTAGE

Emtmannsberg
07.11.2025 Helga Knaup 70
08.11.2025 Dieter Sticht 72
10.11.2025 Annerose König 76
10.11.2025 Hans Leykauf 88
11.11.2025 Hannelore Fahsold 72
14.11.2025 Helmut Nährig 71
14.11.2025 Peter Müller 79
14.11.2025 Bernd Naumann 79
14.11.2025 Margarete Zimmermann 81
21.11.2025 Renate Raps 71
25.11.2025 Kunigunde Breiter 79
26.11.2025 Anna Dressendörfer 84
28.11.2025 Gerhard Knaup 74
30.11.2025 Ludwig Braun 73

Kirchenpingarten
12.11.2025 Christa Hader 75
16.11.2025 Barbara Huber 76
17.11.2025 Gertrud Schenkl 89
24.11.2025 Franz Pöllath 74
30.11.2025 Gertraud Schupfner 71

Seybothenreuth
02.11.2025 Herbert Kennerknecht 79
06.11.2025 Alfred Hochgesang 81
19.11.2025 Anna Makowka 71
25.11.2025 Latif Ferizovic 73
26.11.2025 Anita Rost 72
26.11.2025 Peter-Paul Herrmannsdörfer 76
30.11.2025 Christine Diesner 71

Weidenberg
01.11.2025 Peter Weiss 77
01.11.2025 Hans-Joachim Knoll 80
02.11.2025 Dr. Erwin Beck 88
04.11.2025 Christine Rieß 71
04.11.2025 Heidemarie Knoop 75
04.11.2025 Herbert Köhler 76
05.11.2025 Christoph Potzel 77
05.11.2025 Ingeborg Engelhardt 79
06.11.2025 Burkhard Eschenbacher 78
06.11.2025 Gretel Lochmüller 85
07.11.2025 Christine Warzecha 76
08.11.2025 Annemarie Sommerer 72
08.11.2025 Rosmarie Krembs 79
10.11.2025 Werner Meyer 73
10.11.2025 Günter Kölbl 74
10.11.2025 Hans Müller 75
10.11.2025 Reinhard Stoll 78
11.11.2025 Hannelore Unterburger 88
12.11.2025 Rosmarie Huschke 71
12.11.2025 Manfred Nowak 84
13.11.2025 Gisela Bingart 70
13.11.2025 Brigitte Wagner 73
13.11.2025 Christoph Trautner 87
13.11.2025 Luise Jäger 89
14.11.2025 Wolfgang Heinrich 74
16.11.2025 Konrad Popp 91
18.11.2025 Kurt Schantroch 72
18.11.2025 Hermann Macht 78
19.11.2025 Gerhard Höll 75
20.11.2025 Erwin Schultheiß 70
20.11.2025 Richard Schneider 73

21.11.2025 Manuela Niklasch 72
21.11.2025 Wolfgang Hagen 77
21.11.2025 Manfred Pleßa 85
22.11.2025 Helga Ordnung 70
23.11.2025 Hannelore Fürstenberg-Schulze 77
24.11.2025 Elfriede Söllner 70
24.11.2025 Ursula Mospan 75
25.11.2025 Brigitte Oppel 70
25.11.2025 Gerda Fiedler 75
25.11.2025 Ingrid Hammon 76
25.11.2025 Fritz Haug 85
25.11.2025 Georg Singer 91
26.11.2025 Jürgen Wirth 71
26.11.2025 Gerda Knopf 73
26.11.2025 Werner Schamel 84
27.11.2025 Frank Weiß 74
28.11.2025 Maria Popp 71
28.11.2025 Ingrid Engelbrecht 77
28.11.2025 Wilhelm Schwenk 84

WIR GRATULIEREN
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SEINERZEIT

Der „Herscha-Werts-Saal“ (Postsaal) in Weidenberg
Hans Röthel

Veröffentlichung Juni 1995
Teil 1

Aus der Geschichte des Untermarktes – der „Linden“ – ist der „Herscha-Werts-Saal“ 
nicht wegzudenken. War er doch in der Vergangenheit nicht selten der Mittelpunkt 
des gesellschaftlich3en und kulturellen Lebens in diesem Ortsteil, insbesondere in der 
Fastnachtszeit. Wer den Begriff „Postsaal“ kreiert hat, ist nicht bekannt; hört sich aber 
gar nicht so schlecht an. 

In dem „Auszug aus dem renovierten Grundsteuer-Kataster“ der Steuergemeinde Wei-
denberg, Amtsgerichtsbezirk Weidenberg, Rentamtsbezirk Bayreuth, für die Hs. Nr. 
144 (neu 33) aus dem Jahre 1883 wird der Tanzsaal erstmals bei einem Eintrag im 
Jahre 1898 erwähnt. Vermutlich dürfte er aber schon früher gebaut worden sein. Leider 
sind durch die Kriegswirren in 1945 sehr viele Unterlagen verloren gegangen. 

Zu Beginn des Jahrhunderts gab es im Untermarkt noch in der Gastwirtschaft Pimmler 
und in der Gastwirtschaft Kreul (Blumengeschäft Dörnhöfer) einen Saal. Beide sind im 
Laufe der Zeit eingegangen. 

Gesamtansicht um 1937, Hans Röthel, Nürnberg

Die Größe der Säle lag etwa im Ausmaß eines übergroßen Wohnzimmers nach der 
heutigen Zeit. Auch der Postsaal fasst etwa 100 bis 150 Personen. Für die dama-
ligen Verhältnisse offenbar ausreichend. Die Nutzung bestand im Wesentlichen in 
der Abhaltung von Tanzveranstaltungen, Versammlungen, sogen. Holzverstrichen 
(Holzversteigerung der Forstbehörde), Christbaumverlosungen (Weihnachtsfeier mit 
Tombola), Kaffeekränzchen (nicht unerwähnt dürfen die Spritzkuchen und Küchla blei-
ben – Torten waren dazumal nicht so sehr „in“), Theaterabende (veranstaltet von den 
örtlichen Vereinen), aber auch mancher Manöverball der Bayreuther Garnison war zu 
verzeichnen. Der Burschenverein „Ehrenkranz“ besaß eine eigene Bühnenausstattung 
mit Vorhang und Kulissen. 

Die Infl ation der Zwanziger Jahre stürzte den Saal in die erste Krise. Selbst wenn 
damals der Liter Bier nur ca. 20 Pfennig kostete, war die Auslastung des Saales sehr 
gering. 

Als im Laufe der Jahre wieder geregelte Verhältnisse eintraten und der Besucheran-
drang immer größer wurde, bestürmte man die Eigentümerin, Frau Dreß, sie möge doch 
einen Umbau mit Vergrößerung vornehmen. Nach anfänglichem Zögern entschloss sie 
sich – obwohl Witwe mit vier, teilweise noch minderjährigen Kindern, das große Risiko 
(die Baukosten waren für damalige Verhältnisse nicht gerade gering) einzugehen und 
den Umbau vornehmen zu lassen; dies alles ohne staatliche bzw. kommunale Hilfe. 
Baumeister Rieß, Görschnitz und Zimmermeister Schröder, Weidenberg, erstellten den 
Bauplan. Im Spätsommer 1936 wurde mit dem Umbau begonnen. Bereits im Spät-
herbst konnte die Einweihung mit einer rauschenden Ballnacht gefeiert werden. Neben 
Bürgermeister Rumler und den Gemeinderäten erfolgte die Freigabe und Einweihung 
durch den Landrat des Kreises Bayreuth, Herrn Schwarz. Architektonisch bestach der 
Saal vor allem durch die für damalige Verhältnisse als Novum geltende Holzdecke, die 
zu einer unwahrscheinlichen Akustik führte. Neben dem Parkettboden wurde bereits 
eine Garderobe eingebaut, Enorm viel Anklang fand auch die erstmalig in einem ländli-
chen Saal eingebaute Empore (Galerie). Das Lob der Fachleute und Honoratioren war 
einhellig. Der Saal hatte seine Blütezeit und die Nutzung war optimal; leider nur von 
kurzer Dauer. Neben den gesellschaftlichen Veranstaltungen (Bälle usw.) wurden auch 
Veranstaltungen der Organisation „Kraft durch Freude“ abgehalten. Über Besucher-
mangel brauchte man sich keine Gedanken zu machen. Doch dann kam der Krieg. Der 
Saal diente zeitweise zur Einquartierung von Soldaten für die Mobilmachung.

Die Veranstaltungen wurden immer weniger, bis sie ganz einschliefen. Auch evakuierte 
Landsleute aus dem Saargebiet wurden zeitweise untergebracht. 

Als die Amerikaner kamen, mussten die Bewohner das Anwesen Lindenstraße 33 
unverzüglich verlassen. Wirtschaft, Fremdenzimmer, und Saal wurden requiriert und 
von amerikanischen Soldaten belegt. Als diese nach wenigen Tagen wieder abzogen, 
konnten die Bewohner zurück. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir bitten Sie herzlichst, bevor aus Nachlässen oder bei Entrümpelungen Schriftgut, 
Bilder, Fotos oder auch Gegenständliches mit Bezug auf den Markt Weidenberg, die 
Gemeinden Emtmannsberg, Kirchenpingarten und Seybothenreuth (auch ganz neue 
Gegenstände und Vereinsschriften – „Heute ist Morgen schon Gestern“) unbeachtet 
verschwindet, sich mit unserem Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg in 
Verbindung zu setzen. Es ist sicher auch in Ihrem Sinne, dass das Andenken an ver-
gangene Zeiten im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg gewahrt und an 
kommende Generationen weitervermittelt wird. 

Insbesondere sind wir interessiert an:
- Schriftgut (Zeitungen, Festschriften, Bücher, Urkunden, alte Speisekarten von
 Gastwirtschaften)
- Bildern (Ansichtskarten, Gemälde, Zeichnungen, Plakate)
- Fotos (Vereinsfotos, Feste, Unglücke, Gebäude, Dias, vor allem alte Fotos)
- Gegenständen (Vereinsabzeichen, Plaketten, Porzellane (Thomas am Kulm))
- Sammlungen usw.

Gerne würden wir die Unterlagen, Fotos oder Gegenstände übernehmen. Wir freuen 
uns aber auch, wenn Sie uns diese leihweise überlassen würden. Wir versichern Ihnen 
auch, dass Sie diese unbeschadet zurückerhalten.

Bitte wenden Sie sich an das Archiv der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg
Stefanie Reckziegel
Tel. 09278 / 977-56
stefanie.reckziegel@weidenberg.de
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UNSERE FEUERWEHR INFORMIERT

Schnipp-Schnapp Haare ab! – 
und das für einen guten Zweck

Bereits das zweite Mal dürfen wir im Namen der Löschzwerge Weidenberg sowie 
der Betreuer und der Vorstandschaft der Freiwilligen Feuerwehr Weidenberg ein 
herzliches Dankeschön an Sven Friedrich aussprechen. Dieser hat bei einer „Gu-
te-Laune-Aktion“ sage und schreibe 710,- € für die Kinderfeuerwehr Weidenberg 

gesammelt. Die freudige Übergabe fand am 26. September 2025 im Gerätehaus 
in Weidenberg statt. Die Kinder waren sichtlich stolz und strahlten über beide Oh-
ren. Die ein oder andere Verwunderung, dass man fürs Haare abschneiden Geld 
bekommt, brachte uns alle herzlich zum Lachen. Lieber Sven, wir danken dir von 
ganzem Herzen für dein Engagement gegenüber unseren Löschzwergen.
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STANDESAMT

Eheschließungen an Samstagen
Auch 2026 bietet das Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
wieder Samstagstrauungen an. Die zusätzliche Gebühr für eine Eheschließung 
außerhalb der Öffnungszeiten oder an einem Samstag beträgt 100,- €.

Folgende Termine stehen zur Verfügung:
10. Januar, 07. Februar, 14. März, 04. April, 09. Mai, 16. Mai, 06. Juni, 13. Juni, 04. 
Juli, 11. Juli, 01. August, 08. August, 05. September, 12. September, 10. Oktober, 
07. November, 05. Dezember

Die Trauungen fi nden im Sitzungssaal oder im kleinen Trauzimmer des Rathauses 
Weidenberg in der Zeit von 09:00 Uhr und 13:00 Uhr statt. Der Sitzungsaal ist ne-
ben den Eheschließenden, den Trauzeugen und dem Standesbeamten für ca. 20 
Gäste geeignet. Das kleine Trauzimmer ist für Eheschließungen im ganz kleinen 
Kreis, in dem das Brautpaar, zwei Trauzeugen und bis zu vier Gäste Platz fi nden.

Für die weiteren Trauräume der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg gel-
ten aktuell zusätzlich zum Standesbeamten, dem Brautpaar und den Trau-
zeugen folgende maximale Teilnehmerzahlen:

Schloss Emtmannsberg, Bürgersaal:  + 25 weitere Personen
Schloss Emtmannsberg, Bürgermeisterzimmer: + 12 weitere Personen
Gemeindekanzlei Kirchenpingarten:  + 15 weitere Personen
Gemeindekanzlei Seybothenreuth:  + 10 weitere Personen*
Gemeindekanzlei Warmensteinach:  + 20 weitere Personen

Wir bitten um Verständnis, dass nur an den genannten Terminen Samstagstrauun-
gen stattfi nden können.

*Trauungen im Rathaus Seybothenreuth können lediglich an den Trausamstagen 
durchgeführt werden (nicht an Wochentagen).

Hans Wittauer
Gemeinschaftsvorsitzender
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Emtmannsberg

Gottesdienste u.a. im November 2025
So., 02.11. Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrin. Johanna Lunk 09:00 Uhr
So., 09.11. Kein Gottesdienst 
Di., 11.11.  Martinsandacht mit dem Kindergarten in der Kirche 16:30 Uhr
So., 16.11. Gottesdienst mit anschließender Feier am  09:30 Uhr
 Kriegerdenkmal mit Pfrin. Peter
So., 23.11. Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Pfr. Peter 09:00 Uhr
 Andacht mit Adventsmarkt am Friedhof mit  15:00 Uhr
 Kirchenchor und Pfr. Peter
So., 30.11. Gottesdienst zum 1. Advent mit Pfr. Peter 09:00 Uhr

Am Samstag, den 15. November um 9:30 Uhr ist Kindererlebnisvormittag im Ge-
meindehaus in der „Alten Schule“ in Emtmannsberg 

Ebenfalls am Samstag, den 15. November fi ndet um 13:00 Uhr die Laubrechen-
Aktion auf dem Friedhof statt. Bitte Laubrechen mitbringen. Anschließend Glüh-
wein und Lebkuchen. 

Am Montag, den 17. November ist Seniorenkreis in Emtmannsberg. 
Lore Bezold leitet den Seniorenkreis mit dem Thema: „Spuren des Lebens“

Am Dienstag, 25. November um 19:00 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.kirche-emtmannsberg.de unter Veranstaltungen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Nemmersdorf

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – November 2025
Fr., 31.10. Zentraler Gottesdienst zum Reformationstag 19.00 Uhr
Reformationsfest Stadtkirche Bayreuth mit: Dekan Hacker
So., 02.11. Gottesdienst in Nemmersdorf (Diakon Günther Wagner) 09.00 Uhr
Do., 06.11. Seniorennachmittag Nemmersdorf (Pfar. Amelie Luding) 14.30 Uhr
 Gemeindehaus Nemmersdorf
So., 09.11. Gottesdienst in Nemmersdorf (Lektor Martin Geißler) 09.00 Uhr
Di., 11.11. Martinsumzug in Nemmersdorf (Pfarrerin Amelie Luding) 17.00 Uhr  
Martinstag  mit dem Kinderhaus Wichtelschiff – Start in der Kirche
Do., 13.11. Seniorennachmittag Dressendorf (Pfarrerin Amelie Luding) 14.00 Uhr
 Feuerwehrhaus Dressendorf

KIRCHENGEMEINDEN

So., 16.11. Gottesdienst am Volkstrauertag in Nemmersdorf 09.00 Uhr
 anschließend Gedenkfeier auf dem Friedhof mit dem 
 Posaunenchor (Prädikant Klaus Bauer)
 gleichzeitig Kindergottesdienst
 Totengedenken am Ehrenmal in Untersteinach 14.00 Uhr
 mit dem Posaunenchor
Mi., 19.11. Gottesdienst an Buß- und Bettag in Nemmersdorf 09.00 Uhr
Buß- und Bettag mit Beichte und hl. Abendmahl  (Prädikantin Gertraud Burkhardt)
 gleichzeitig Kinderbibeltag im Gemeindehaus
So., 23.11.  Gottesdienst am Ewigkeitssonntag in Nemmersdorf  09.00 Uhr
 (Pfarrerin Amelie Luding)
So., 30.11.  Familiengottesdienst in Nemmersdorf 11.00 Uhr
1. Advent (Pfarrerin Amelie Luding)

Evang.-Luth. Pfarramt Nemmersdorf
Tel.: 09208 / 8401, E-Mail: pfarramt.nemmersdorf@elkb.de

Katholische Kirche Rosenhammer
Gottesdienste im November 2025
Sa., 01.11. hl. Messe    09:15 Uhr
 Andacht und Gräbersegnung 14:00 Uhr
 Friedhof St. Stephan 
So., 02.11. hl. Messe  09:15 Uhr
So., 09.11. Familiengottesdienst  10:30 Uhr
Do., 13.11. Schülermesse  17:30 Uhr
So., 16.11. hl. Messe  09:15 Uhr
Do., 20.11. Schülermesse  17:30 Uhr
So., 23.11. hl. Messe  09:15 Uhr
Do., 27.11. Schülermesse  17:30 Uhr
So., 30.11. hl. Messe  09:15 Uhr

Kirchengemeinde St. Veronika und St. Jakobus 
Birk-Seybothenreuth

Gottesdienste u.a. im November 2025
So., 09.11. Andacht mit Gisela Schleifer in der  16:00 Uhr
 St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth
So., 16.11. Andacht zum Volkstrauertag mit Präd. Jan Visser auf 10:45 Uhr
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 dem Dorfplatz Birk am Denkmal
So., 16.11. Andacht zum Volkstrauertag mit Präd. Jan Visser  14:00 Uhr
 in Seybothenreuth am Denkmal auf dem Goldhügel 
Mi., 19.11. Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Beichte und  10:00 Uhr
 Abendmahl mit Pfr. Wagner in der St. Johannis-Kirche Seidwitz
So., 23.11. Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Hl.  10:00 Uhr
 Abendmahl mit Pfrin. Lunk in Birk 
 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Hl. Abendmahl  14:00 Uhr
 mit Pf. Wagner in der St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth
So., 30.11. Gottesdienst zum 1. Advent mit Pfr. Peter in Birk  10:00 Uhr
 Andacht zur Krippeneröffnung mit Gisela Schleifer in  16:00 Uhr
 der St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth 

Am Samstag, den 8. November um 10:00 Uhr ist SMWS-Kindergruppe mit Vorstel-
lung des Krippenspiels und Rollenverteilung

Am Freitag, den 27. November um 14:00 ist Feierabendtreff im Pfarrsaal Birk

Der Instrumentalkreis, Frauensingkreis, Männergesangverein und 
Posaunenchor treffen sich nach Vereinbarung zu den Proben.

Evang. Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – November 2025
Weidenberg - St. Michael auf dem Gurtstein, in Stockau - Matthäuskirche und in 
Neunkirchen - Laurentiuskirche  

02. Nov.  Weidenberg - Abendmahlsgottesdienst in St. Michael 09.30 Uhr
20. So. n. Trin. mit Pfr. Lindner   
09. Nov.  Neunkirchen - Gottesdienst mit Jannis Wachs 09.30 Uhr
Drittletzter So. Weidenberg - Gottesdienst in St. Michael mit Jannis Wachs 11.00 Uhr
d. Kirchenjahres 
15. Nov.  Weidenberg - Gottesdienst im AWO-Seniorenzentrum  16.00 Uhr
Samstag  mit Pfrin. Memminger 
16. Nov.  Weidenberg - Gottesdienst in St. Michael mit Dekan  09.30 Uhr
Volkstrauertag i.R. Peetz, Posaunenchor, Anschl. Gedenkfeier am Ehrenmahl 
 vor St. Michael mit Posaunenchor und Gesangverein
 Weidenberg - Kindergottesdienst im Pimmlerhaus  09.30 Uhr
 Stockau - Gottesdienst mit Prädikantin Maron  09.30 Uhr 
19. Nov.  Weidenberg - Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in 19.30 Uhr
Buß- u Bettag  St. Michael mit Diakon Wagner 
23. Nov.  Neunkirchen - Gottesdienst mit Pfr. Lindner 09.30 Uhr
Ewigkeitsso.  Weidenberg - Kindergottesdienst im Pimmlerhaus 09.30 Uhr 
 Weidenberg - Gottesdienst in St. Stephan mit Gedenken  11.00 Uhr 
 der Verstorbenen, Pfr. Lindner, Beerdigungschor 
30. Nov.  Weidenberg - Gottesdienst zum 1. Advent in St. Michael 09.30 Uhr
1. Advent  mit Dekan Dr. Ceglarek
 Weidenberg - Kindergottesdienst im Pimmlerhaus  09.30 Uhr 

Nachrichten aus dem Pfarramt Weidenberg
Das Pfarramt ist wegen Urlaub vom 03. - 07. November 2025 nicht besetzt.

Frauenzeit
am Do., 06.11.2025 18:00 Uhr im Pimmlerhaus. Deine Mitte im Fokus – 
Der Beckenboden im Alltag, Anmeldung bis 30.10.2025 unter 
Kontakt: zeitfuerfrauen@gmail.com

FFST – Frauenfrühstück 
Am Sa., den 15.11.2025 9:00 – 11:00 Uhr im Pimmlerhaus „Dass Du da bist…“ 
Anmeldung bis 11.11.2025 und Kontakt: 09278/77100 oder 09278/8011, 
per Mail: hammerschmidt.mail@t-online.de oder utesteininger@t-online.de

Frauenkreis
einmal im Monat donnerstags 14.00 - 16.00 Uhr im Cafe Sonnenschein im AWO-
Seniorenzentrum. Wir treffen uns zu einer gemütlichen Kaffeestunde mit geistli-
chen Impulsen. Der nächste Termin: 16.10.2025

Begegnungsgruppe Weidenberg - für Suchtkranke und deren Angehörige - 
Blaues Kreuz Bayreuth. Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr. Leitung 
und Kontakt: Stefan Bittner Tel. 09278 7757883 – 0176 24324048, 
Norbert Sack 09278 770650

Frauenstammtisch - Jeden 3.Dienstag im Monat um 18:30 Uhr 
Kontakt: Ingrid Büttner (Tel. 1838), Rita Leupold (Tel. 416) 

Die Kreuzschnäbel -  Gesprächskreis über Glauben, Bibel und Leben Kontakt: 
Ute Steininger (Tel. 8011), Udo Hammerschmidt (Tel. 77100) 
Aktuelle Termine fi nden Sie auf unserer Internetseite

Besuchen sie uns doch auch auf unserer Homepage unter www.weidenberg-
evangelisch.de dort fi nden sie alle aktuellen Termine und Bilder unserer Veran-
staltungen.

Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg

Kirchliche Termine und Gottesdienste:
Sa. 01.11. Meditativer Gottesdienst mit Totengedenken 18.00 Uhr
So. 09.11. Gottesdienst  10.00 Uhr
Mi. 12.11. Gesprächskreis; Thema: Gerechtigkeit 19.30 Uhr
So. 16.11. Gottesdienst  10.00 Uhr
Sa. 22.11. Gottesdienst im Haus der Begegnung in Bayreuth 18.00 Uhr
 (Eubener Str. 7)
Mi. 26.11. Taizé-Gebet  19.00 Uhr
Sa. 29.11. Gottesdienst  18.00 Uhr

Spieleabend am Do. 20.11.2025 um 19 Uhr

Alt-Katholische Kirchengemeinde Weidenberg
Tel. 09278/320, E-Mail: weidenberg@alt-katholisch.de
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UNSERE UMWELT

25 Jahre Apfel-Grips – 
ein Grund zum Feiern!

Seit 25 Jahren kümmert sich die Streuobstinitiative Apfel-Grips um heimische 
Streuobstwiesen. Dazu fand am 1.10. eine Feier im Schloss im Garten in Weiden-
berg statt. Begrüßt haben der Vorsitzende des LPV Hans Wittauer und Landrat 
Florian Wiedemann. In einem Interview führte Karin Benker durch den Nachmittag, 
befragte Christine Schamel und Karl-Heinz Probst zu den Anfängen und zeigte 
Zahlen und Fakten aus 25 Jahren Apfel-Grips. Außerdem bestand die Möglichkeit, 
sich durch die Produktpalette zu probieren. Besonders geschmeckt hat der sorten-
reine Jubiläumssaft vom Jakob Fischer. 

Besuchen Sie uns beim Andreasmarkt in Weidenberg
Am Sonntag, den 30.11.2025 von 10.45 – 18.00 Uhr 

haben Sie die Möglichkeit sich mit uns auszutauschen und unsere Produkte zu 
verkosten. Neben Saft, Secco und Gummibärchen gibt es auch wieder Spindling-
marmelade und unsere Apfel-Grips Pralinen.

Nähere Informationen gibt es beim 
Landschaftspfl egeverband Weidenberg und Umgebung e. V. 

Karin Benker • Tel.: 09278/977-36 (Mo, Di, Do vormittags) 
lpv-weidenberg@gmx.de; www.apfel-grips.de

50



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 11/2025

Landschaftspfl egeverband 
Weidenberg & Umgebung e.V.

Pfl anzkurs für Streuobstbäume

Eine fachgerechte Pfl anzung von Streuobstbäumen ist oftmals leichter gesagt als 
getan! Wie binde ich den Baum richtig an, welchen Verbissschutz verwende ich 
und wie tief muss das Pfl anzloch sein? 

Wir erklären, wie tief die Bäume in die 
Erde müssen, wann sich ein Wühl-
mauskorb lohnt oder warum ein Weiß-
anstrich sinnvoll ist. Zudem zeigen wir, 
wie ein korrekter Pfl anzschnitt durch-
geführt wird. Erfahren Sie bei unserem 
Kurs, mit welchen Tipps man bereits 
bei der Pfl anzung die Lebensdauer von 
Streuobstbäumen verlängern kann. 

Der Kurs fi ndet am 22.11.2025 von 10-13 Uhr bei Creußen in Zusammenarbeit mit 
der Streuobstallianz Bayreuth statt. 

Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos. 

Die Anmeldung erfolgt online auf der Seite der Streuobstallianz 
Bayreuth unter Veranstaltungen: https://streuobstallianz-bay-
reuth.de/pfl anzkurs-fuer-streuobstbaeume-teil-2-praxis-2

Bitte bringen Sie zum Praxiskurs soweit vorhanden Schaufel, Spaten oder Hacke 
mit und eine Rosenschere. Außerdem denken Sie bitte an wetterfeste Kleidung 
und Handschuhe.

Ansprechpartner: Janine Ziermann, Tel. 09278/977-63

Landschaftspfl egeverband Weidenberg & Umgebung e.V.
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg, Tel.: 09278/977-36 | Fax: -77   

E-Mail: lpv-weidenberg@gmx.de; www.apfel-grips.de,  www.lpv-weidenberg.de
VR-Bank Bayreuth-Hof; DE70 7806 0896 0008 7546 32; GENODEF1HO1
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VEREINE, VERBÄNDE UND SONSTIGES

EMTMANNSBERG

Gesangverein „Liederhort Emtmannsberg e.V.“

• Mittwoch, 12.11.2025, 19:30 Uhr, Chorprobe im Feuerwehrhaus Schamelsberg
• Mittwoch, 26.11.2025, 19:30 Uhr, Chorprobe im Feuerwehrhaus Schamelsberg 

Seniorenbeirat der Gemeinde Emtmannsberg

Am Samstag, 08.11.2025, Beginn 14:00 Uhr, fi ndet im Bürgersaal das „Mensch-
ärgere-Dich- nicht-Turnier“ unter dem Titel „Revanche-Jung gegen Alt“ statt.
Jung: Ab 8 Jahren bis 14 Jahre. Alt: Ab 65 Jahren bis „open end“. Die Zahl der 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen ist begrenzt. Deshalb bitten wir um rechtzeitige An-
meldung bis 05.11.2025

Anmeldung möglich unter: seniorenbeirat@emtmannsberg.de oder 09209-
221256, bei der Jugendbeauftragten Gerlinde Ströbel, 0160-96449620 bzw. per-
sönlich bei jedem Mitglied des Beirates.

Treffen der Bürgerliste

Die Anhänger der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) der Gemeinde Emtmannsberg 
treffen sich am Donnerstag den 06. November um 19.30 Uhr im Gemeinschafts-
haus Birk für die Aufstellung der Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2026.

Jagdgenossenschaft Birk, Ober-/Unterölschnitz

Das Jagdessen fi ndet am Samstag, 22. November um 20:00 Uhr im Gemein-
schaftshaus Birk statt.

Es laden ein die Jagdpächter

Veranstaltungen November 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Sa., 01.11.  Schützenfreunde Emtmannsberg Siegerehrung Bürgerschießen Schützenheim
Di., 11.11. 17:00 Kirchengemeinde Emtmannsberg St.Martins Andacht Bartholomäuskirche Emtmannsberg
Sa., 15.11. 18:30 - 22:30 OGV Emtmannsberg Jahresabschlussessen Gemeindezentrum (Halle)
Sa., 15.11. 13:00 Kirchengemeinde Emtmannsberg Laubrechenaktion Friedhof Emtmannsberg
So., 23.11. 13:00 - 16:30 Gemeinde Emtmannsberg Adventsmarkt Dorfplatz/Schloss Emtmannsberg
Sa., 29.11. 18:00 SC Emtmannsberg Weihnachtsfeier Sportheim SC Emtmannsberg
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Volkshochschule Weidenberg – Außenstelle Emtmannsberg

Geschäftsstelle:
Zur Leiten 11• 95517 Emtmannsberg
Susanne Kuballa • Tel.: 0160 / 751 06 02 • E-Mail: susannekuballa@web.de

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, denn Ihre Anmeldung entscheidet möglicher-
weise darüber, ob ein Kurs stattfi ndet oder abgesagt werden muss. Dies gilt bitte 
auch für die kostenfreien Angebote. Gerne können Sie auch Bescheid geben, falls 
Sie sich für einen Kurs grundsätzlich interessieren, aber einfach nur der Termin 
nicht passt.
 
Einzahlung der Kursgebühren bitte auf das Konto der Sparkasse IBAN DE66 
7735 0110 0570 9340 00.

Alle Kurse bieten wir auch Geschenk-Gutscheine an!

We 001_1 Künstliche Intelligenz im Alltag
Termin: Di., 13.01.2026 • 19.00 – 20.30 Uhr • Bürgersaal im Schloss Emtmanns-
berg • Gebühr: ohne • Vortrag: Friedrich Raether • Anmeldung erbeten

We 002_1 Emtmannsberg in historischen Fotos
Termin: Di., 11.11.2025 • 18.00 – 20.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emtmanns-
berg • Gebühr: ohne • Leitung: Susanne Kuballa • Anmeldung erbeten

We 003_1 Offener Spieleabend
Termin: Fr., 14.11.2025 • 19.00 – 21.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emtmanns-
berg • Gebühr: ohne • Leitung: Susanne Kuballa • Anmeldung erbeten

We 004_1 Schach ist ein Spiel für alle
Termin: Fr., 28.11.2025 • 18.30 – 20.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emtmanns-
berg • Gebühr: 5,00 Euro • Leitung: Jürgen Delitzsch • Anmeldung erbeten

We 001_3 Französisch mit Vorkenntnissen 
Termine: Di., wöchentlich • 18.30 – 20.00 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg • 10 Aben-
de • Gebühr: 35,00 Euro • Leitung: Bernadette Willmitzer • Anmeldung erbeten

We 001_4 Gesund und Fit
Termine: Mo., wöchentlich • 19.30 – 20.30 Uhr • Turnhalle Emtmannsberg • 10 
Abende • Gebühr: 30,00 EUR • Leitung: Elke Schneider • Anmeldung erbeten

We 002_4 Herz aktiv – Ganzkörpertraining für Herz und Kreislauf 
Termine: Di., wöchentlich • 18.00 – 19.00 Uhr • Turnhalle Emtmannsberg • 10 
Abende • Gebühr: 30,00 EUR • Leitung: Ulrike Fischer, Sportlehrerin • Anmeldung 
erbeten

We 001_5 Wir binden Adventskränze
Termin: Di., 18.11.2025 • 17.00 – 19.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss Emtmanns-
berg • Gebühr: 5,00 Euro • Leitung: Renate Will • Anmeldung erbeten
Wir binden Adventskränze, die anschließend auf dem Emtmannsberger 
Adventsmarkt verkauft werden. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung Emt-
mannsberg zugute. Die benötigten Materialien werden gestellt. Bitte bringen 
Sie nach Möglichkeit eine eigene (Garten-) Schere mit.

We 002_5 Klavier / Keyboard für Anfänger und Fortgeschrittene
Termine: Mo., wöchentlich • ab 13.00 Uhr nach Vereinbarung • Unterrichtseinheit: 
30 Minuten • VHS-Raum im Schloss Emtmannsberg • Gebühr: 15,00 Euro pro 
Unterrichtseinheit • Leitung: Hartmut Gebelein • Anmeldung erbeten

We 003_5 Literaturkreis - Lesen ist Abenteuer im Kopf
Termine: Do., 27.11.2025, 08.01.2026 • 19.30 – 21.00 Uhr • VHS-Raum im Schloss 
Emtmannsberg • Gebühr: ohne • Leitung: Michaela Drescher • Anmeldung erbeten
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SEYBOTHENREUTH

CSU-Ortsverband Seybothenreuth

Einladung zum „Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier“ (keine Startgebühr) am 
Sonntag, den 02. November 2025 um 13:00 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle in 
Seybothenreuth.
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Anzeige im Anzeigenteil.
Auf Ihr Kommen freut sich der CSU-Ortsverband Seybothenreuth.

Soldatenkameradschaft Seybothenreuth

 • Volkstrauertag Sonntag, 16.11.2025 - Treffpunkt und Aufstellung der Vereine 
 direkt an den Denkmälern am Goldhügel in Seybothenreuth. Beginn der An-
 dacht ist um 14.00 Uhr.
 • Adventsmarkt der Gemeinde Seybothenreuth, Samstag 29.11.2025: 
 Beteiligung der Soldatenkameradschaft

VHS - Seybothenreuth

Geschäftsstelle:
Kalte Reuth 25 • 95517 Seybothenreuth
Anna Dondörfer, Tel.: 0 92 75 / 35 88 018, E-Mail: a.dondoerfer@web.de

Angebote für Senior(inn)en
Ws001_1 Seniorennachmittage
Jeden 3. Dienstag im Monat, am 18.11. um 14.00 im OGV- Heim, Hauptstr., Sey-
bothenreuth. Anmeldung ist erforderlich

Gesellschaft - Vortrag: Erben, vererben oder verschenken
Termin: 27.11.25, 19 Uhr, OGV - Heim, Seybothenreuth, Dozentin: Dr. M. Kasch, 
Verwaltungsrichterin beim Verwaltungsgericht, Bayreuth

Entspannung/Körpererfahrung
Ws009_4 Wohlfühlgymnastik 70+ (es sind noch Plätze frei)
Termin: ab Montag 22.09.25, 14 Abende,16.45-17.45 Uhr, MZH Seybotheneuth, 
Gebühr: 35.00 €, Kursleitung: T. Zernak. Mitzubringen: Sportbekleidung und Sport-
schuhe für Innenraum, Matte, Getränk. Senioren, die teilnehmen möchten, aber 
Schwierigkeiten mit dem Transfer haben, da steht uns SiSo Netz zur Hilfe. 
Sie können anrufen 09209-221256 (Hr. Zwing) oder 09278-3133025 (Frau Diet-
zel) und beim Bring -und Hol Dienst sich im Voraus anmelden.

Ws 010_4 Rückenkraft (es sind noch Plätze frei)
Beginn: ab 22.09.25 Montag 18.00-19.00 Uhr,14 Abende, Mehrzweckhalle Sey-
bothenreuth, Mitzubringen: Matte, Sportschuhe für Innenraum, Wasser, Gebühr: 
35.00 €, Kursleiter: Thomas Zernak

Entspannung mit Klangschalen
Termin: 13.11.2025, Ort: Klangraum Unterölschnitz, maximal 7 Teilnehmer pro 
Kurs, Gebühr: 14 €, Kursleiter: Thomas Schmitt, mitzubringen: Isomatte, Decke, 
Kissen, warme Socken. 
Ws 006_4  Kurs 1  18.30- 19.30 / Ws 007_4  Kurs 2  19.45. - 20.45   

Ws 004_4 Entspannungskurs – Autogenes Training (Kurs-ID: KU-ST_XQ93F9)
8 Abende je 90 Minuten von 17.00-18.30 Uhr, VHS-Raum Rathaus Seybothen-
reuth, maximal 8 Teilnehmer, Termine:  ab 31.10.,7.11,14.11,21.11,28.11,05.12,
12.12,19.12.2025, Gebühr: 48.00 €, Kursleiterin: Michaela Schubert-Groß, Heil-
praktikerin, Entspannungspädagogin, Mitzubringen: Bitte bequeme Kleidung, eine 
Decke und Matte, sowie Wasser.

Ws 005_4 Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (Kurs-ID: KU-ST-
K7J68W)
8 Abende jeweils 60 min von 18:45 bis 19:45 Uhr, VHS Raum Rathaus Seybothen-
reuth, Termine: 31.10.,7.11,14.11,21.11,28.11,5.12,12.12,19.12. 2025, Gebühr: 
36 €, Michaela Schubert-Groß, Heilpraktikerin Kursleiterin, Entspannungspädago-
gin, Mitzubringen: Bitte bequeme Kleidung, eine Decke. Matte und evtl. kleines 
Kissen, sowie Wasser

Ws 008_4 Meditations - und Entspannungskurs - „Lass den Tagesstress los“
Termin: Freitag 09.01,16.01,23.01,30.01 2026; 4 Abende, 17.00-18.30, 90 Minu-
ten, VHS Raum Rathaus Seybothenreuth, Gebühr: 24.00 €, Kursleiterin: Michaela 
Schuber-Groß, Mitzubringen: bequeme Kleidung, eine Decke, Matte, kleines Kis-
sen, sowie Wasser

Veranstaltungen November 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
So., 16.11. 14:00 Soldatenkameradschaft + Gemeinde Volkstrauertag Totengedenken Denkmal am Goldhügel
Fr., 21.11. 18:00 FWG Seybothenreuth Kesselfl eischessen OGV Heim
Sa., 29.11.  OGV Seybothenreuth Teilnahme am Adventsmarkt Feuerwehrhaus
Sa., 29.11.  Gemeinde Seybothenreuth Adventsmarkt
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Dorfgemeinschaft Heßlach

Dorfhaus Hesslach 
Fr., 07.11. ab 19 Uhr, Stammtisch mit Tobias und Jonas, geöffnet für Jedermann…
Fr., 21.11. ab 19 Uhr, Stammtisch mit Eva und Gerhard, geöffnet für Jedermann…

Gesangverein Weidenberg von 1868 e.V.  

****Singstundenzeiten neu****
Gemischter Chor: Dienstag 19.30 Uhr
04.11., 11.11., 18.11. und  25.11.2025

Termine:
16.11.2025 Sonntag, Volkstrauertag, 9.30 Uhr
Teilnahme am Gottesdienst, danach Singen zum Volkstrauertag am Ehrenmal

30.11.2025 Sonntag, 1. Advent, 10.45 Uhr
Singen zur Eröffnung des Andreasmarktes

Wer gerne im Chor mitsingen möchte: Infos bei E. + H. Stahl, Tel. 09278 1431

Seniorenstammtisch Weidenberg / Seybothreuth

Zum gemütlichen Zusammensein fi ndet unser Stammtisch im November zu die-
sen Terminen statt:
• Mittwoch, 12. November, ab 14.00 Uhr im Gasthof Rauh in Lehen
• Mittwoch, 26. November ab 14.00 Uhr im Gasthof Goldener Hirsch in Seybothenreuth
Bis dahin wünschen wir A L L E N eine gute Zeit.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Anita Heckel --- Tel.: 09275 / 9168181

Vogel- und KTZV Weidenberg e.V.

Gemeinschaftsschau Vogel- und KTZV Weidenberg und KTZV Goldkronach, 
mit angeschlossener Sektionsschau des Thüringen Club Bayern, Sektion Ober-
franken am 15.11. und 16.11.2025 in der Ausstellungshalle Weidenberg.

Öffnungszeiten:
• Samstag 10-17 Uhr
• Schaueröffnung 14 Uhr
• Sonntag 9-16 Uhr

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Vorstandschaft

MARKT WEIDENBERG

Veranstaltungen November 2025

Datum Zeit Veranstalter Art der Veranstaltung Ort der Veranstaltung
Dienstags 15:30 - 17:30 BVSV Weidenberg Hallenboccia Dreifachturnhalle
Sa., 01.11. 19:30 Dorfgemeinschaft Lessau Kameradschaftsabend Gasthaus Schamel Lessau
Sa., 08.11.   LJG Görschnitz Weinfest Löwelsaal
Sa., 15.11. 18:00 Dorfgemeinschaft Lessau Schlachtschüssel Dorfgemeinschaftshaus Lessau
Sa., 15.11. 19:00 FF Neunkirchen am Main Kameradschaftsabend Gerätehaus Neunkirchen am Main
So., 16.11. 09:00 FF Döhlau-Görau Gedenken zum Volkstrauertag Ehrenmal Nemmersdorf
Sa., 22.11. 18:00 - 22:00 CSU Weidenberg Wintertreff Neue Mitte vor der Sparkasse
So., 23.11. 14:00 Bürgerverein Frohsinn Döhlau Kaffeekränzla Vereinsheim Döhlau
Di., 25.11. 14:00 SiSo Netz Spielenachmittag Schloß im Garten
Sa., 29.11.   LJG Görschnitz Gaasmoosfest Löwelsaal
Sa., 29.11. 18:00 - 22:00 Männerverein Weidenberg Glühweintreff Pimmlerhaus
Sa., 29.11. 19:00 FF Untersteinach Kameradschaftsabend Gasthaus Zur Linde Untersteinach
So., 30.11.   FGV Weidenberg 1. Advent in der Scherzenmühle Scherzenmühle
So., 30.11. 11:00 - 18:00 Markt Weidenberg Andreasmarkt Rathausplatz Weidenberg
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Weidenberger Musikanten e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zur Jahreshauptversammlung 2026 der Weidenberger Musikanten e. V. für das 
Vereinsjahr 2025 laden wir hiermit herzlich ein.
Ort: Dorfhaus Heßlach
Zeit: Samstag, 10.01.2026, 17:00 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Bericht des Schriftführers / Genehmigung Protokoll Vorjahr
3. Bericht des Dirigenten
4. Bericht Jugendausbildung
5. Bericht des Vorstandes
6. Bericht des Kassiers
7. Bericht der Revisoren und Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen
9. Wünsche und Anträge
 
Hinweis:
Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen spätestens 7 Tage vor der Veran-
staltung schriftlich beim 1. Vorstand eingereicht werden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Tassilo Heimberg
1.Vorstand

SV Weidenberg

Zumba Kids - ab 4-6 Jahre - Dienstag 15:45 bis 16.30 Uhr 
Aerobic+Latina - Dienstag 18:00 Uhr, Samstag 10:00 Uhr

SVW Sportplatzweg 3 • Tel. 0176/32981990 • E-Mail: irinaburbach555@gmail.com

- Ortsverein Weidenberg

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Marktes Weidenberg!
Der AWO-Ortsverein Weidenberg bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern 
für die nicht immer selbstverständliche Spendenbereitschaft anlässlich unserer un-
ter dem Motto „Zusammenhalt ist unsere Stärke! Deine Spende für mehr Herz 
und Miteinander.“ durchgeführten Landessammlung - Herbst 2025. Alle diejeni-
gen, die spendeten, werden in besonderem Maße zu einem Stück mehr sozialer 
Gerechtigkeit beitragen. Sie fördern mit ihrem Spendenbeitrag die wichtige soziale 
Arbeit der AWO in Bayern und helfen zudem konkret Projekte der AWO Weiden-
berg vor Ort zu unterstützen.
Manfred Tölzer • 1. Vorsitzender AWO-Ortsverein Weidenberg

Dienstag, 11.11.:
AWO Cafe-Treff 60 plus um 14:00 Uhr im Gemeinderaum der alt-katholischen 
Kirchengemeinde in der Birkenstraße. Stefanie Hirschmann vom LRA Bayreuth 
informiert zum Thema: Selbst-bestimmtes Leben im eigenen häuslichen Umfeld 
für Seniorinnen und Senioren. Hilfestellung, Beratung im häuslichen Umfeld und 
Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Organisation und Koordinie-
rung von Hilfen. Wer den Fahrdienst benötigt, Bitte rechtzeitig bei Marion Birkel 
unter Telefon 985189 oder 0171 / 7066 518 bzw. bei Manfred Tölzer, Telefon 643 
oder 01515 / 2155 849 anmelden.
Wir holen Sie gerne ab!

Sonntag, 30.11.:
AWO-Ortsverein und AWO Cafe-Treff 60 plus sind mit je einem Stand auf dem 
traditionellen Weidenberger Andreasmarkt vertreten.

AWO Nordic Walking Treff
Die Nordic Walking Freunde treffen sich im November immer mittwochs, jeweils 
um 18:00 Uhr und zusätzlich samstags, jeweils um 14:30 Uhr. Treffpunkt ist der 
Parkplatz der Fa. Therma Fensterbau in der Industriestraße in Weidenberg. Aus-
kunft erteilen Marion Birkel, 0171/7066 518 und Manfred Tölzer, 01515/2155 849.

Volkshochschule Neunkirchen

Geschäftsstelle Neunkirchen: Yvonne Knarr • c/o Neupert 
Stockauer Straße 6, Neunkirchen am Main, 95466 Weidenberg
Tel. 0176 / 6002 3705 • Email vhs.neunkirchen@posteo.de

Bankkonto zur Überweisung aller Kursgebühren (nach Absprache) 
VHS Weidenberg Sparkasse,, IBAN DE66 773 501 10 0570 9340 00
mit Angabe des Kurs-Namens und des Kürzels Nk

• Seit September leiten Antje Ober-Gecks, Thorsten Gecks und Yvonne Knarr die 
 Geschäftsstelle Neunkirchen-Stockau.
• Für die Studienreisen ist weiterhin Frau Doris Heinz zuständig: Wer bereits mit 
 Frau Heinz auf Reisen war, kann sich auch direkt bei ihr anmelden, oder kontak-
 tieren Sie uns gerne über die Geschäftsstelle!
• Die Anmeldung für die Kurse erfolgt über die Kursleitungen sowie direkt in der 
 VHS-Geschäftsstelle per E-Mail vhs.neunkirchen@posteo.de oder telefonisch 
 unter 0176 60023705 
• Unsere Kurse fi nden im VHS-Raum des Gemeindezentrums oder in der Mehr-
 zweckhalle Neunkirchen statt, soweit nicht anders angegeben.
• Je nach Absprache werden die Kursgebühren überwiesen oder direkt im Kurs 
 bezahlt (Bankkonto zur Überweisung aller Kursgebühren: VHS Weidenberg 
 Sparkasse, IBAN DE66 773 501 10 0570 9340 00 mit Angabe des Kurs-
 Namens und des Kürzels Nk)
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Kurse im Bereich Bewegung, Gymnastik, Fitness
Für alle Kurse bitte mitbringen: bequeme Sportbekleidung, Turnschuhe, Gymnas-
tikmatte, Handtuch, evtl. warme Socken und Getränk.

Nachträgliches Einsteigen in die Kurse ist immer möglich – 
spreche Sie uns gerne an!

Hatha-Yoga am Vormittag 
Immer montags, 09:45-11.00 Uhr • VHS-Raum • 12 Vormittage • Gebühr: 48,00 
EUR • Leitung: Roland Blechschmidt, zertifi zierter Yoga-Lehrer

Hatha Yoga
Immer dienstags, 17:15-18:30 Uhr • VHS-Raum • Leitung: Roland Blechschmidt, 
zertifi zierter Yoga-Lehrer • dieser Kurs ist derzeit ausgebucht! Bei Interesse kön-
nen Sie sich auf die Warteliste setzen lassen.

Hatha-Yoga – Lebenskraft für den Alltag
Immer dienstags 16:00-17:15 Uhr • Mehrzweckhalle Neunkirchen • 12 Abende• 
Gebühr: € 48,00 • Leitung: Sabine Macht, zertifi zierte Yoga-Lehrerin

Wirbelsäulengymnastik
Immer dienstags, 18.15-19.15 Uhr • Mehrzweckhalle Neunkirchen • 15 Abende • 
Gebühr: 45,00 EUR • Leitung: Thomas Zernack

Fit in jedem Alter: Seniorengymnastik für Frauen und Männer
Immer donnerstags, 10.00-11.00 Uhr • Mehrzweckhalle Neunkirchen • 15 Vormit-
tage • mitzubringen: Gymnastikmatte und -schuhe • Gebühr: 39,00 EUR • Leitung: 
Inge Butler

Online-Kurse mit Carmen Kröschel
Für diejenigen, die lieber von zuhause aus trainieren, bieten wir auch wieder die 
beliebten Online-Kurse mit Carmen Kröschel an:
- immer mittwochs von 09.30 – 10.15 Uhr „MIX“  
- immer donnerstags 18 – 18.45 Uhr „Starker Rücken“

Alle Termine, Gebühren und Zahlungsmöglichkeiten bei Carmen Kröschel, car-
men.kroeschel@gmx.de oder Tel. 0151 40162840

Kurse im Bereich Tanz
Eine Kooperation der VHS Neunkirchen-Stockau mit den VHSen Weidenberg, 
Emtmannsberg und Seybothenreuth 

ErlebniSTanz – die etwas andere Art zu tanzen!
Weitere Termine: 13.11., 27.11., 11.12., 08.01., 22.01. • 14.30-16.00 Uhr • Mehr-
zweckhalle Neunkirchen • Gebühr: 4,00 EUR pro Nachmittag • Leitung: Erika Rich-
ter, Tanzleiterin des BVST • Anmeldung und weitere Infos bei Erika Richter, Tel. 
0921-98283

Kurse im Bereich Musik
Die Musikalische Früherziehung sowie der Blockfl ötenunterricht pausieren im 
aktuellen Herbst-Wintersemester und starten wieder zum neuen Jahr im Januar 
2026 – bei Interesse gerne jetzt schon in der VHS-Geschäftsstelle melden!

Klavier- oder Keyboardunterricht
Immer montags • ab 14.00 Uhr • Leitung: Tatjana Hubert. Einführung in das klassi-
sche Klavierspiel, Liedbegleitung, Improvisation, moderne Rhythmen, Harmonie- 
u. Notenlehre. 

Cellounterricht - Anfänger und Fortgeschrittene
Immer montags • ab 14.45 Uhr • Leitung: Tatjana Hubert

Gitarre - Anfänger und Fortgeschrittene
Immer dienstags • ab 13.00 Uhr • Leitung: Gerlinde Nerlich

Studienreisen, Tagesfahrten+ Exkursionen 2025
Tagesfahrten/ Exkursionen
Tagesfahrt mit dem Zug nach Kulmbach: Dienstag, 16.12.25: Kulmbach, Plassen-
burg – Besuch der Museen mit Führung

Studienreisen 2025
01.-02.11.2025: Opernreise nach Meiningen (La bohème/ Inszenierung Markus 
Lüpertz) mit Coburg, Hildburghausen
17.-18.11.2025: Kulturhauptstadt Europas „Chemnitz“ – mit Konzertbesuch, 
Museen und Stadtführung in Zwickau auf den Spuren von Robert Schumann
10.-11.12.2025: Adventsreise nach Augsburg mit Besuch der „Augsburger Pup-
penkiste - Weihnachtsprogramm“ und Kloster Andechs
30.12.25-01.01.26: Silvestergala in Pilsen, Stadtführung mit Synagoge und Aus-
fl ügen nach Loket und Eger
Bei allen Kurzreisen ist auch die Teilnahme ohne Veranstaltungskarten möglich!
Für die Studienreisen ist weiterhin Frau Doris Heinz zuständig: Wer bereits mit 
Frau Heinz auf Reisen war, kann sich auch direkt bei ihr anmelden, oder kontaktie-
ren Sie uns gerne über die Geschäftsstelle!

Volkshochschule Weidenberg e.V.
Geschäftsstelle: 
Rathausplatz 1 • 95466 Weidenberg
Stefanie Reckziegel • Tel.: 0 92 78 /97756
E-mail: stefanie.reckziegel@weidenberg.de 
 
Anmeldungen sind verbindlich. Bei nicht entschuldigtem Fernbleiben muss 
die Gebühr nachgefordert werden. Gebühreneinzahlung auf das Konto der 
Sparkasse IBAN: DE66 7735 0110 0570 9340 00. Die Gebühr wird zurückerstat-
tet, wenn ein Kurs nicht zustande kommt. Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung nichts 
von uns hören, dann haben Sie einen Platz in unserem Kurs sicher. Wir melden 
uns nur bei Ihnen, wenn wir absagen, oder Termine verschieben. Bitte melden 
Sie sich rechtzeitig an; Ihre Anmeldung kann entscheiden, ob ein Kurs zustande 
kommt.  
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Kursen die Anmeldung unter einer ande-
ren Telefonnummer / E-Mail-Adresse erfolgen soll.

Mensch und Welt
Wb 002_1 Märchenabend “Märchen von zauberhaften Zauberdingen”
Datum: Donnerstag, 30. Januar 2026 • 19.00 bis 20.00 Uhr • Bürgerhaus Wei-
denberg• Leitung: Fiona Ahlborn, Märchenerzählerin • Gebühr: 7,00 EUR
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Wb 003_1 „Hutzaomd“ Studium regionale
Jeweils donnerstags (14-tägig, fortlaufend) • 19.00 bis 21.00 Uhr • Bürgerhaus 
Weidenberg • Leitung und Info: Inge Lindner, Tel. 09278-8105.

Wb 004_1 Weidenberger Geschichtswerkstatt
Termin: Dienstag, 18. November 2025 • 18.00 bis 19.30 Uhr • Bürgerhaus Wei-
denberg 

Wb 005_1 Weidenberger Sagenschatz mit Adrian Roßner „Brauchtum und 
Sagen aus der Region“
Termin: Montag, 15. Dezember 2025 • 19.00 bis 21.00 Uhr • Schlosskeller Wei-
denberg • Gebühr: 4,00 EUR • Leitung: Dr. Adrian Rossner
Anmeldung und Kartenbestellung unter stefanie.reckziegel@weidenberg.de 
oder 09278 / 97756. Die Veranstaltung ist auf 60 Teilnehmer begrenzt.

Wb 006_1 Nachtwächterführung durch den historischen oberen Markt Wei-
denbergs. Termine: Freitag, 26. September 2025, 24. Oktober 2025, 28. No-
vember 2025, 19. Dezember 2025, 23. Januar 2026 • jeweils von 19.00 bis ca. 
20.30 Uhr • Gebühr: 4,00 EUR • Treffpunkt: Brunnen Rathausplatz • Leitung: Rai-
ner Freiberg 

Die Rauhnächte neu erleben 
Bürgerhaus Weidenberg • 17.00 bis ca. 19.30 Uhr (Open-End) • Gebühr: je Kurs 
40,00 EUR zzgl. 60,00 € Materialkosten• Leitung: Dinah Henke, Grundfarm 
Wachskunst.

Wb 007_1 Einführung in die Rauhnächte – Ursprung & Bedeutung
Termin: Freitag, 21. November 2025

Wb 008_1 Körperarbeit mit Elementen aus Yoga und Qi Gong
Termin: Freitag, 5. Dezember 2025

Wb 009_1 Wintersonnwende bis zum Jahresanfang 
Termin: Freitag, 19. Dezember 2025

Gesellschaft und Recht
Wb 007_1 Schulung und Fortbildung von ehrenamtlich Helfenden (zur Er-
bringung von Leistungen gemäß § 45a SGB XI)
Beginn: Herbst 2025, genauer Termin wird nach Anmeldung vereinbart • Gebühr: 
50,00 EUR • Bürgerhaus Weidenberg • Leitung: Alzheimer Gesellschaft Bayreuth-
Kulmbach e.V.

Sprachen
Wb 006_3 Englisch für Anfänger
Beginn: nach Vereinbarung • 15 Abende bzw. Vormittage • Gebühr: 70,00 EUR 
• Leitung: Susan Frank

Bewegung / Gymnastik / Fitness
Wb 005_4 Selbsthilfeübungen mit der „DORN-Methode“
Termine: Montag, 24. November 2025 und Montag, 1. Dezember 2025 • jeweils 
17.30 bis 20.30 Uhr • kleine Schulturnhalle Weidenberg • 2 Abende • Gebühr: 
20,00 Euro • mitzubringen: bequeme Kleidung, Decke, Matte, Handtuch, Wasser 
• Leitung: Michaela Schubert-Groß, Heilpraktikerin und Entspannungspädagogin

Wb 006_4 Mit Achtsamkeit und Meditation den Alltag loslassen
Beginn: Donnerstag, 6. November 2025 • jeweils 9.00 bis 10.30 Uhr • Bürger-
haus Weidenberg • 4 Vormittage • Gebühr: 25,00 Euro • mitzubringen: bequeme 
Kleidung, warme Socken, Decke, Matte, Wasser • Leitung: Michaela Schubert-
Groß, Heilpraktikerin und Entspannungspädagogin

Ernährung
Wb 008_4 Wintercocktails heiß und kalt
Termin: Freitag, 16. Januar 2026 • 17.00-19.30 Uhr • Schulküche Grund- und Mit-
telschule Weidenberg • Gebühr: 10,00 EUR zzgl. Materialkosten (inklusive Snack) 
• Leitung: Regina Kießling-Thees

Wb 009_4 Gesundes und zeitsparendes Kochen mit Unterstützung einer 
multifunktionalen Küchenmaschine
Termin: siehe unten • 10.00 - 13.00 Uhr • Bürgerhaus Weidenberg • Gebühr: 
12,00 EUR zzgl. 10 EUR Kosten für Lebensmittel • Mitzubringen: Dosen für Übrig-
gebliebenes • Leitung: Alisa Ern, staatlich geprüfte Diätassistentin
Termine:
Wb 013_4  „Speisen rund um den Kürbis“ • 4. Nov. 2025 • 10.00 bis 13.00 Uhr 
Wb 014_4  „Speisen rund um den Kürbis“ • 28. Nov. 2025 • 15.00 bis 18.00 Uhr
Wb 015_4 „Leckere Weihnachtskekse und ein kulinarisches Geschenk für 
             die Liebsten“ • 5. Dezember 2025 • 10.00 bis 13.00 Uhr 

Wb 016_4 „Leckere Weihnachtskekse und ein kulinarisches Geschenk für 
             die Liebsten • 19. Dezember 2025 • 15.00 bis 18.00 Uhr 
Wb 017_4  „Vital in das neue Jahr mit der Roten Beete“ • 9. Jan. 2026 • 10 - 13 Uhr 
Wb 018_4  „Vital in das neue Jahr mit der Roten Beete“ • 23. Jan. 2026 • 15-  18 Uhr 

Kunst / Kunsthandwerk
Wb 001_5 Aquarellmalerei – Die Montagsmaler
Immer montags, 14tägig • Termine bitte erfragen • 19.00-21.00 Uhr • Bürgerhaus, 
Raum 1 • Leitung: Gerti Fiedler

Wb 003_5 Aquarell-Malkurs für Anfänger und Fortgeschrittene
Beginn: Dienstag, 9. September 2025 • 17.00 bis 19.00 Uhr • Bürgerhaus, Saal 
• 10 Abende • Gebühr: 70,00 EUR • Leitung: Susan Frank - Einstieg jederzeit 
möglich

Wb 004_5 Weihnachtliche Karten gestalten mit Iris Foulding
Termin: Donnerstag, 11. Dezember 2025 • 18.00 bis 20.00 Uhr • Bürgerhaus 
Weidenberg • Gebühr: 10,00 EUR zzgl. Materialkosten • Leitung: Regina Kießling-
Thees 

Die „Junge vhs“
Wb 001_6 Weihnachtsmärchen für Kinder
Termin: Freitag, 12. Dezember 2025 • 15.00 bis 16.00 Uhr • Bürgerhaus Weiden-
berg • für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Elternteils, Schulkinder dürfen 
selbständig kommen • Gebühr: 3,00 EUR • Leitung: Fiona Ahlborn, Märchener-
zählerin

Wb 007_6 Kreatives Basteln für Kinder im Grundschulalter
Termine: Freitag, 17. Oktober, 24. Oktober, 14. November, 21. November, 19. De-
zember • 15.00-17.00 Uhr • Bürgerhaus • Leitung: Kathrin Bingart • nur Material-
kosten, bei der Kursleitung zu bezahlen.,

Suchen Sie noch ein Geburtstagsgeschenk? Oder benötigen Sie eine Idee für 
ein kleines Dankeschön? Alle unsere Kurse der VHS Weidenberg und Umgebung 
e.V. mit den Außenstellen Döhlau, Emtmannsberg, Neunkirchen und Seybothen-
reuth sind auch als Gutschein bei uns erhältlich. Infos bei Stefanie Reckziegel 
unter stefanie.reckziegel@weidenberg.de oder 09278 / 97756.
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Ich verkaufe gut erhaltenen Diesel-Gabelstapler 
der Marke Steinbock Boss, BJ 1994. Alle Filter, Voll-
gummibereifung und das Bremssystem wurden erneu-
ert. VB 13.200 Euro. Telefon 0160 / 6070380

Zu verschenken: 2 Fahrräder (1 Herren- und 1 Da-
menrad) sowie 1 neuer Fahrradhelm (Damen), wenig 
gefahren, zum Selbstabholen. Tel. 0177/5129065

Moderne und helle 2-Zimmer-Dachgeschoss-
Wohnung (ca. 65 m²) mit Einbauküche in ruhiger 
Lage in Weidenberger Zentrumsnähe ab 01.01.2026 
zu vermieten. Parkplatz vorhanden, Gartennutzung 
möglich. Tel. 09278 / 773465 oder 0151 / 12810021

Vermiete Verkaufe

KLEINANZEIGENMARKT

Ich suche Menschen, die sich bei Bedarf um mei-
nen kleinen Hund kümmern können. Der neunjähri-
ge Jack Russel lebt mit seinem Frauchen in Weiden-
berg. Tel: 09278 / 770538 oder Mobil: 0177 / 512 9063

Suche Unterstellmöglichkeit - Garage oder Schup-
pen - für PKW-Anhänger und Motorrad in Weidenberg 
oder Umgebung. Telefon 0171 / 3215887

Wohnung gesucht: Älteres Ehepaar sucht ab 2026 
3-Zimmer-Wohnung in Weidenberg, EG, Terrasse 
oder Balkon, NR, keine Haustiere, sicheres Einkom-
men. Tel.: 09278/7229

Suche
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WIR HIER AUS DER VG

den Käse 2-3 Monate in diesem Bunker zur letzten Reife ein, um ihn dann in 
den Verkauf zu bringen. Der Bunker, meh-rere Kilometer lang und bis zu 86 
Meter in die Tiefe gehend, beherbergt auch ein großes Gesteinsmuseum, und 
es fi nden dort unten sogar Musikvorstellungen statt. Begrenzt allerdings auf 
max. eine 3/4-Stunde. Sonst wird es zu kalt für Menschen und Musikinstru-
mente.

Am Nachmittag fuhren wir alle gemeinsam nach Meran. Meran ist durch Kaise-
rin Sissy, die wir ja alle kennen, zu einem Touristenmagneten geworden. Hier 
konnten wir unabhängig voneinander gemütlich Stadt und Fluss (die Passer) 
erkunden. Rund um die Stadt gibt es da beispielsweise Möglichkeiten über 
den „Sissy Weg“, die „Laubengänge“ oder zum „Schloss Trautmannsdorff“ mit 
seinen Gärten. Man kann aber auch einfach nur das Leben in der Stadt mit 
seiner Promenade am Fluss, den vielen Cafés und Geschäften genießen.

Ausfl ug der Kantorei nach Südtirol 

Am 11. September starteten wir zu einer Kurzreise zu unserer Partnergemein-
de „Unsere liebe Frau im Walde – St. Felix“. Klaus Schott, Sänger in der Kan-
torei und Mitglied im Gemeindepartnerschaftsverein, hat sich dankenswerter 
Weise bereit erklärt, die Reise zu organisieren.  Mitgemacht hat eine bunte 
Truppe aus der Kantorei, dem Posaunenchor, dem GPV, dem FGV und deren 
Ehe- und Partner/innen und weiteren interessierten Leuten aus Weidenberg.

Donnerstag,  1. Tag: Um 6:30 Uhr fanden wir uns beim Bus am Wutschka-
Parkplatz ein, das Gepäck wurde verladen, und dann ging es schon los. Wir 
hatten ja eine lange Fahrt vor uns. Rund 570 Kilometer bis zum Ziel. Ent-
gegen unserer Befürchtungen sind wir aber sehr gut durchgekommen und 
waren gegen 17:00 Uhr an unserem  Hotel „Zum Hirschen“. Wir hatten sogar 
noch reichlich Zeit einzuchecken und uns danach ein bisschen in der nähe-
ren Umgebung umzusehen. Ab 19:00 Uhr waren wir dann zu einem Emp-
fang in der Gemeindeverwaltung eingeladen. Der überaus herzliche Empfang 
von Gemeindevertretern und Trachtenkapelle hat uns total überwältigt. Der 
Empfang dauerte natürlich länger als geplant, man traf ja etliche Bekannte 
wieder, aber das danach stattgefundene Abendessen hat uns allen wunderbar 
gemundet. Zu unserer Überraschung verfolgt das Hotelrestaurant eine klare 
Naturphilosophie nach Hildegard von Bingen mit Speisen und Getränken aus 
der Region. Etliches wie gesunde Säfte zum Beispiel, stellen sie sogar selber 
her. Was nicht heißt, dass die Einheimischen dort dem Wein oder dem Bier 
abgesagt hätten. Im Gegenteil, beides geht wunderbar zusammen. Wir haben 
also durchweg gesund gelebt, da wir immer dort abends noch gegessen und 
getrunken haben.

Freitag, 2. Tag: Vormittags fuhr ein Großteil der Gruppe mit dem Bus nach 
Fondo, um dort eine bekannte Käserei zu besichtigen, während eine kleine 
Männergruppe sich zu Fuß hinauf zum Gampenpass aufmachte, um dort das 
„Bunkermuseum“, das im Gampenbunker untergebracht ist, zu besichtigen.  

Beide Gruppen kamen dabei auf ihre Kosten. Mit Einheimischen als Führer/
in macht das sowieso einen Heidenspaß. Wobei es da auch eine Verbindung 
zwischen Käse und Bunker gibt, denn der Käsehersteller lagert zum Schluss 
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NACHRICHTEN AUS DER VG

Gegen Abend gab es vor dem Abendessen noch eine spezielle Führung in der 
„Wallfahrtskirche Unsere liebe Frau im Walde“, die unter Denkmalschutz steht. 
Wir hatten einen hervorragenden Kirchenführer in Walter Egger, der sehr ver-
siert und humorig mit Orgelvorführung durch die Kirche und ihre Geschichte 
führte. Er ist sozusagen der „Orgel-Bewahrer“, denn er ist dort aufgewach-
sen, Lehrer und spielt seit seinem 10. Lebensjahr die weitgehend im Original 
erhaltene Orgel.

Samstag, 3. Tag: Nach dem Frühstück fand ein Standkonzert von unseren 
Chor- und Posaunenleuten statt, das witterungsbedingt in die Kirche verlegt 
wurde. Danach hatte uns die Bürgermeisterin zur Wanderung und Einkehr auf 
die „Felixer Alm“ in ca. 1.640 Meter Höhe eingeladen. Die Felixer Alm liegt 
in einem Naturschutzgebiet. Hier gibt es Bären, Rotwild und natürlich viele 
Kühe. Bis vor kurzem auch Wölfe, die sind aber nur durchgezogen. Auch der 
Ötzi wurde gar nicht so weit weg gefunden. Für Leute, die nicht so gut zu Fuß 
waren, fuhr ein kleiner Bus der Feuerwehr hinauf, der Fahrer war übrigens der 
Sohn der Bürgermeisterin. Oben hatten wir einen wahrhaft tollen Empfang 
mit Essen und Trinken, es wurde das „Tirolerlied“ gesungen und Geschenke 
überreicht. Wir hatten gesammelt und spendeten den Betrag dem dortigen 
Kindergarten, der sich sehr gefreut hat. Zurück ging es dann über den „Felixer 
Weiher“, der trotz Naturschutz auch als Badesee genutzt wird. Hier gibt es den 
Brauch des „Eisbadens“ für die ganz Harten. Über verschiedene Wege wan-
derten wir dann zurück ins Tal zum Bus, der uns wieder sicher ins Hotel zum 
Abendessen brach-te. Hier saßen wir dann mit Bürgermeisterin und einigen 
Leuten der Gemeinde zum Abschied noch lange zusammen.

Sonntag, 4. Tag: Frühstück und Gepäckverladung erfolgte schon sehr früh, 
denn wir fuhren nach St. Felix um in der dortigen Kirche den Gottesdienst 
um 9 Uhr zu feiern, der von Kantorei und Posaunenchor mitgestaltet wurde. 
Zu unserer Überraschung ging es vor unserer Heimfahrt noch zum „Reinhof“, 
einem Urlaubs-Bauernhof mit Ferienzimmern und Restaurant oberhalb von 
St. Felix in ca. 1.300 Meter Höhe mit tollem Blick ins Tal. Hier hatte uns die 
Bürgermeisterin noch einen Abschiedsumtrunk vorbereitet. Die Bläser spielten 
noch ein Weilchen, und das Tirolerlied wurde nochmal gesungen, bevor es 
auf die lange Rückfahrt ging. Diese schafften wir ziemlich schnell, sodass wir 
gegen 20 Uhr zuhause in Weidenberg ankamen.

Unser Fazit: Eine kurze, eng getaktete Reise mit viel Natur und lieben Men-
schen. Was besonders berührt hat, ist die herzliche Gastfreundschaft dieser 
Leute und die Art wie sie hier leben im Einklang mit ihrer heimatlichen Land-
schaft. Besonders begeistert, wie die Jugend und die Kinder hier zweisprachig 
aufwachsen. Das konnte bei der Hotelwirtsfamilie mit ihren Enkeln erlebt wer-
den. Ein Dreijähriger wechselt vom Deutschen ins Italienische und zurück und 
ist sich dessen gar nicht bewusst. Herrlich, so sollte es in Europa immer sein.

von Ernst Rudolf Neumann

Neueröffnung „Annas Fußpfl ege“ in Weidenberg

Am Montag, den 6. Oktober, eröffnete das neue Kosmetikstudio „Annas 
Fußpfl ege“ in den ehemaligen Räumen der NaturOase in Weidenberg. 

Samstags zuvor gab es einen Tag der offenen Tür mit Kennenlernen, gu-
ten Gesprächen und einer kleinen Tombola. Ich möchte mich herzlich für das 
Vertrauen und die Unterstützung der neuen/alten Kunden bedanken. Das ist 
in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und freut mich daher umso 
mehr.

Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Tombola Preisen vom Eröffnungstag.
Gewonnen haben: Pollorak Jolanta, Fick Susann und Dietzel Monika.
Herzlichen Dank für die Teilnahme - die Gewinner wurden bereits informiert.

Eure Fußpfl egerin Anna

ANNAS FUSSPFLEGE - ANNA HUBMANN
GABLONZER STR. 4 • 95466 WEIDENBERG

0151 / 46494649 Öffnungszeiten:
  Montag und Freitag von 8 - 16 Uhr
  Dienstag bis Donnerstag von 8 -12 Uhr

62



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 11/2025

63




